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Tel.: 90227 (9227) - 6084 

  

 

 

 

 

 

 
An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen – 

 

 

 

 

 

V o r l a g e 

 

- zur Kenntnisnahme - 

gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin 

über die Verordnung über die Neuregelung der Studiengänge an den staatlichen Fachschu-

len für Heilpädagogik und zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an 

den staatlichen Fachschulen für Sozialpädagogik im Land Berlin 

 

 

 

 

 

 

Ich bitte, gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin zur Kenntnis zu nehmen, 

dass die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft die nachstehende Verord-

nung erlassen hat: 
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Verordnung über die Neuregelung der Studiengänge an den staatlichen Fachschulen 
für Heilpädagogik und zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prü-

fung an den staatlichen Fachschulen für Sozialpädagogik im Land Berlin  
 

Vom 2. Februar 2015 

 

Auf Grund von § 14 Absatz 5, § 34 Absatz 3, § 57 Absatz 3, § 58 Absatz  8, § 59 Absatz 7 

und § 60 Absatz 4 des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 26. März 2014 (GVBl. S. 78) geändert worden ist, verordnet die 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft: 

 

 

Artikel I 
Verordnung über die Studiengänge an den staatlichen Fachschulen für Heilpädagogik 

im Land Berlin (Heilpädagogikverordnung – HeilpädVO) 
 

INHALTSÜBERSICHT 
 

Teil 1 
Studiengänge 

 
Kapitel 1 

Allgemeines 
 

§   1 Geltungsbereich 

 

Kapitel 2 
Ziel, Dauer und Gliederung der Studiengänge 

 

§   2 Ziel der Studiengänge 

§   3 Gliederung und Dauer der Studiengänge 

§   4 Anrechenbare Zeiten 
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Kapitel 3 
Zulassung, Aufnahmeverfahren, Probezeit 

 

§   5 Zulassung zum Vollzeitstudium 

§   6 Zulassung zum Teilzeitstudium 

§   7 Eignung und Widerruf 

§   8 Aufnahmeverfahren 

§   9 Auswahlverfahren bei Übernachfrage  

§ 10 Probezeit 

 

Kapitel 4 
Aufrücken, Wiederholung, Unterbrechen und Verlassen des Studiengangs 

 

§ 11 Aufrücken und Wiederholung 

§ 12 Unterbrechen des Studiengangs 

§ 13 Verlassen des Studiengangs 

 

Kapitel 5 
Gliederung und Formen des Unterrichts 

 

§ 14 Unterricht und Stundentafeln 

§ 15 Wahlpflichtunterricht 

§ 16 Gesamtstudienplan 

 

Kapitel 6 
Lernerfolgskontrollen, Nachteilsausgleich, Bewertung, Zeugnisse 

 

§ 17 Lernerfolgskontrollen      

§ 18 Nachteilsausgleich bei Lernerfolgskontrollen 

§ 19 Leistungsbewertung 

§ 20 Semesternoten und Zeugnisse 
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Kapitel 7 
Fachpraktische Ausbildung, fachpraktische Tätigkeiten 

 

Abschnitt 1 
Vollzeitstudium 

 

§ 21   Allgemeine Bestimmungen 

§ 22 Pflichten in der fachpraktischen Ausbildung 

§ 23  Inhalte der fachpraktischen Ausbildung 

§ 24 Beratung und Anleitung 

§ 25 Integriertes fachpraktisches Projekt 

§ 26 Praxis- und projektbegleitendes Seminar 

§ 27  Bewertung der fachpraktischen Ausbildung 

 

Abschnitt 2 
Teilzeitstudium 

 

§ 28  Fachpraktische Tätigkeiten   

 

Teil 2 
Abschlussprüfung 

 
Kapitel 1 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 29  Zweck der Abschlussprüfung 

§ 30  Zeitpunkt der Abschlussprüfung und Zulassung 

§ 31  Teile und Termine der Abschlussprüfung 

§ 32  Ausschüsse 

§ 33 Protokolle 

§ 34  Zuhörerinnen und Zuhörer 

§ 35  Teilnahmepflicht, vorzeitiges Nichtbestehen 

§ 36  Prüfungsfähigkeit 

§ 37  Nachteilsausgleich im Prüfungsverfahren 

§ 38  Unregelmäßigkeiten 

§ 39 Einsichtnahme in Prüfungsunterlagen 
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Kapitel 2 
Schriftliche Prüfungen 

 
§ 40  Aufgaben der schriftlichen Prüfungen 

§ 41 Dauer und Durchführung 

§ 42 Bewertung 

 
Kapitel 3 

Mündliche Prüfungen 
 

§ 43  Wahl von Prüfungsfächern 

§ 44 Vorkonferenz 

§ 45 Aufgaben der mündlichen Prüfungen 

§ 46  Durchführung und Bewertung 

 

Kapitel 4 
Kolloquium 

 

§ 47  Teilnahme, Durchführung und Bewertung 

 

Kapitel 5 
Ergebnis der Abschlussprüfung, Wiederholung, Abschlusszeugnis 

 

§ 48  Ergebnis der Abschlussprüfung 

§ 49  Wiederholung 

§ 50  Abschlusszeugnis 

 

Teil 3 
Schlussbestimmungen 

 
§ 51 Übergangsregelungen 

 
Anlagen 

 

Anlage 1 (zu § 14 Absatz 1 Satz 1) Stundentafeln 

Anlage 2 (zu § 17 Absatz 1 Satz 3) Lernerfolgskontrollen 
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Anlage 3 (zu § 19 Absatz 1 Satz 2) Bewertungsschlüssel 

Anlage 4 (zu § 48 Absatz 1)  Berechnung der Endnote eines Faches 
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Teil 1 
Studiengänge 

 
Kapitel 1 

Allgemeines 
 

§ 1 
 Geltungsbereich 

 

Diese Verordnung gilt für die Voll- und Teilzeitstudiengänge mit der Fachrichtung Heilpäda-

gogik des Fachbereichs Sozialwesen an den Fachschulen im Land Berlin. 

 
 

Kapitel 2 
Ziel, Dauer und Gliederung der Studiengänge 

 
§ 2 

Ziel der Studiengänge 
 

(1) Die Fachschule für Heilpädagogik bildet zur staatlich geprüften Heilpädagogin oder zum 

staatlich geprüften Heilpädagogen aus. Sie befähigt die Studierenden, Menschen mit Beein-

trächtigungen oder Behinderungen heilpädagogisch zu fördern und sie in ihrer sozialen und 

personalen Integration zu unterstützen. Das Studium vermittelt den Studierenden die erfor-

derlichen Kompetenzen für ihren Einsatz als Fachkräfte in integrativen Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe, in heilpädagogischen, sozialpädagogischen und sozialpflegerischen 

Einrichtungen, in Schulen mit integrativen oder sonderpädagogischen Schwerpunkten, in 

Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, in Integrationsbetrieben, in der unterstützten 

Beschäftigung und in anderen Einrichtungen der Integration und Rehabilitation sowie im Be-

reich des Wohnens. Das Studium befähigt zudem, Leitungs- und Verwaltungsaufgaben zu 

übernehmen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den Tätigkeiten im Berufsfeld stehen. 

 

(2) Die Studiengänge enden mit einer Abschlussprüfung. Der erfolgreiche Abschluss des 

Studiums berechtigt zum Führen des Zusatzes „Staatlich geprüfte“ oder „Staatlich geprüfter“ 

vor der Berufsbezeichnung, zudem wird die Qualifikation zur Facherzieherin oder zum Fach-

erzieher für Integration erworben. 
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§ 3 
Gliederung und Dauer der Studiengänge 

 

Die Studiengänge gliedern sich in Semester und können zu Beginn eines Schulhalbjahres 

eingerichtet werden. Das Vollzeitstudium dauert drei, das berufsbegleitende Teilzeitstudium 

vier Semester. Im Vollzeitstudium ergänzen sich fachtheoretischer Unterricht und fachprakti-

sche Ausbildung. Das Teilzeitstudium wird berufsbegleitend durchgeführt. 

 

§ 4 
Anrechenbare Zeiten 

 

Bei einem Wechsel vom Studium an einer Fachhochschule für Sozialarbeit/Sozialpädagogik 

in ein Studium an der Fachschule für Heilpädagogik können Zeiten des Fachhochschulstudi-

ums in einem Umfang von einem Semester auf das Vollzeitstudium sowie im Umfang von bis 

zu zwei Semestern auf das Teilzeitstudium angerechnet werden, wenn die Anrechnung fach-

lich gerechtfertigt ist. Die Entscheidung trifft  die Schulleiterin oder der Schulleiter im Einzel-

fall. 

 

 

Kapitel 3 
Zulassung, Aufnahmeverfahren, Probezeit 

 

§ 5 
Zulassung zum Vollzeitstudium 

 

(1) Die Zulassungsvoraussetzungen zum Vollzeitstudium erfüllt, wer 

 

1. über die persönliche und gesundheitliche Eignung gemäß § 7 Absatz 1 und 2 verfügt,  

 

2. entweder  

 

a) die staatliche Anerkennung besitzt als 

 

aa) Erzieherin oder Erzieher, 

 

bb) Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungspfleger oder 
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cc) Familienpflegerin oder Familienpfleger  

 

oder 

 

b) eine von der gemäß § 1 Absatz 3 des Sozialberufe-Anerkennungsgesetzes in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 5. Oktober 2004 (GVBl. S. 443), das zuletzt 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39) geändert worden ist, 

in der jeweils geltenden Fassung jeweils zuständigen Senatsverwaltung oder einer 

der jeweiligen Senatsverwaltung nachgeordneten Behörde staatlich anerkannte an-

dere geeignete Qualifikation besitzt, 

 

3. einschlägige berufliche Tätigkeiten nachweist, die nach Umfang und Dauer insgesamt 

mindestens einer einjährigen Vollzeitbeschäftigung entsprechen, 

 

4. seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt rechtmäßig in der Bundesrepublik 

Deutschland hat und 

 

5. die deutsche Sprache in einem Umfang beherrscht, der erwarten lässt, dass er dem Un-

terricht folgen und sich in Wort und Schrift verständlich äußern kann. 

 

Berufliche Tätigkeiten sind im Sinne von Satz 1 Nummer 3 einschlägig, wenn es sich um 

erzieherische, heilpädagogische oder heilerziehungspflegerische Berufstätigkeiten in einer 

von der gemäß § 1 Absatz 3 des Sozialberufe-Anerkennungsgesetzes jeweils zuständigen 

Stelle anerkannten Einrichtung oder um familienpflegerische Berufstätigkeiten handelt. Zur 

Feststellung der nach Satz 1 Nummer 5 geforderten Sprachkenntnisse können schriftliche 

und mündliche Eignungstests durchgeführt werden.  

 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die an einer Fachschule für Heilpädagogik schon einmal  

 

1. die Probezeit nicht bestanden haben, 

 

2. die Abschlussprüfung nicht bestanden haben oder 

 

3. einen Studiengang deshalb nicht abgeschlossen haben, weil das Schulverhältnis aus von 

ihnen zu vertretenden Gründen vorzeitig endete oder beendet wurde, 
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dürfen nicht erneut zugelassen werden. In begründeten Einzelfällen kann die Schulauf-

sichtsbehörde Ausnahmen von Satz 1 Nummer 1 und 3 zulassen. In diesen Fällen setzt die 

erneute Zulassung zusätzlich voraus, dass  

 

1. die Antragstellerin oder der Antragsteller in den letzten zwei Jahren einschlägige berufli-

che Tätigkeiten im Sinne des Absatz 1 Satz 2 ausgeübt hat, die nach Umfang und Dauer 

insgesamt mindestens einer einjährigen Vollzeitbeschäftigung entsprechen, und 

 

2. nach einem Eignungsgespräch mit der Antragstellerin oder dem Antragsteller die Erwar-

tung besteht, dass der künftige Schulbesuch erfolgreich abgeschlossen werden kann.  

 

Die erneute Zulassung ist frühestens zwei Jahre nach der Beendigung des vorherigen 

Schulverhältnisses möglich. Die Schulaufsichtsbehörde kann die Durchführung des Eig-

nungsgesprächs der Schulleiterin oder dem Schulleiter der Schule übertragen, an der die 

erneute Aufnahme beantragt ist. Antragstellerinnen und Antragsteller, die die erneute Zulas-

sung nicht erhalten, können endgültig nicht mehr zugelassen werden.   
 

§ 6 
Zulassung zum Teilzeitstudium 

 
Die Zulassungsvoraussetzungen für das Teilzeitstudium erfüllt, wer  

 
 

1. die Zulassungsvoraussetzungen nach § 5 erfüllt,  

 
 

2. mindestens 12 Stunden pro Woche einschlägige berufliche Tätigkeiten im Sinne des § 5 

Absatz 1 Satz 2 ausübt und  

 

3. das Einverständnis des Arbeitgebers zur Aufnahme des berufsbegleitenden Studiums 

nachweist. 

 

§ 7 
Eignung und Widerruf  

 

(1) Die persönliche Eignung für die Aufnahme in den Studiengang setzt voraus, dass keine 

Tatsachen vorliegen, aus denen sich gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 1 des Sozialberufe-

Anerkennungsgesetzes die Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufes ergibt. Über die 

persönliche Eignung verfügt insbesondere nicht, wer zu den Personen gehört, die in § 25 
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Absatz 1 und 2 des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965), das 

zuletzt durch Artikel 3 Absatz 7 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fassung genannt sind. 

 

(2) Die gesundheitliche Eignung für die Aufnahme in den Studiengang besitzt, wer physisch 

und psychisch in der Lage ist, die Aufgaben einer Heilpädagogin oder eines Heilpädagogen 

dauerhaft ohne Gefährdung der eigenen Gesundheit oder der Gesundheit der zu betreuen-

den Personen zu bewältigen. 

 

(3) Für die Zulassung zum Vollzeitstudium müssen die Bewerberinnen und Bewerber 

 

1. zur Feststellung der persönlichen Eignung ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis 

nach § 30a des Bundeszentralregistergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I S. 195), das zuletzt durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 28. November 2014 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist, in der jeweils 

geltenden Fassung und  

 

2. zur Feststellung der gesundheitlichen Eignung ein aktuelles berufsbezogenes ärztliches 

Gesundheitszeugnis 

 

vorlegen. Für die Zulassung zum Teilzeitstudium gilt  die persönliche und gesundheitliche 

Eignung in der Regel durch die Ausübung der gemäß § 6 Nummer 2 geforderten Berufstätig-

keit als erbracht. Bei Bewerberinnen und Bewerbern für das Vollzeitstudium bedarf es der 

Vorlage der in Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten Unterlagen nicht, wenn diese das Studium 

unmittelbar im Anschluss an eine erzieherische, heilerziehungspflegerische oder familien-

pflegerische Berufstätigkeit, die in einer von der nach § 1 Absatz 3 des Sozialberufe-

Anerkennungsgesetzes jeweils zuständigen Stelle anerkannten Einrichtung ausgeübt wurde, 

aufnehmen möchten und das Beschäftigungsverhältnis nicht verhaltensbedingt oder wegen 

gesundheitlicher Gründe gekündigt oder aufgelöst wurde. Als unmittelbar im Sinne des Satz 

3 gilt der Anschluss an die Berufstätigkeit, wenn zwischen der Beendigung der Berufstätig-

keit und dem Beginn der Bewerbungsfrist für das Studium nicht mehr als zwei Monate liegen.  

 

(4) Die Zulassung zum Studium ist zu widerrufen, wenn 

 

1. Tatsachen bekannt werden, die der persönlichen Eignung entgegenstehen, 

 

2. im Verlauf des Studiums  
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a) im Vollzeitstudium vor dem Abschluss der fachpraktischen Ausbildung oder  

 

b) im Teilzeitstudium früher als vier Wochen vor Beginn der Abschlussprüfung  

 

die gesundheitliche Ungeeignetheit für die Ausübung des Berufs der Heilpädagogin oder 

des Heilpädagogen eintritt oder  

 

3. im Verlauf des Teilzeitstudiums die nach § 6 Nummer 2 geforderte Berufstätigkeit bis 

zum Beginn der Abschlussprüfung wegen der aus selbst zu vertretenden Gründen erfolg-

ten Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses für eine Dauer von mehr als vier Wo-

chen nicht ausgeübt wird. 

 

Endet das Beschäftigungsverhältnis im Verlaufe des Teilzeitstudiums, haben die Studieren-

den die Fachschule hierüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Die Fachschule kann zu 

Beginn eines jeden Semesters einen Nachweis über das Fortbestehen des Beschäftigungs-

verhältnisses verlangen. Die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ist für das Wei-

terbestehen des Schulverhältnisses unschädlich, wenn ein neues Beschäftigungsverhältnis 

aufgenommen wird, das die Anforderungen nach § 6 Nummer 2 erfüllt, und zwischen dem 

Ende des bisherigen und der Aufnahme des neuen Beschäftigungsverhältnisses nicht mehr 

als vier Wochen liegen. In begründeten Einzelfällen kann die Schulleiterin oder der Schullei-

ter auf Antrag Ausnahmen von der in Satz 4 genannten Frist zulassen. Wer in den Fällen des 

Satz 4 das Beschäftigungsverhältnis wechselt, kann das Studium zudem nur fortsetzen, 

wenn er der Fachschule das Einverständnis des neuen Arbeitgebers zur Weiterführung des 

Studiums vorlegt. 

 

(5) Über den Widerruf entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter. Mit dem Widerruf 

der Zulassung endet das Schulverhältnis. Vom Widerruf der Zulassung in den Fällen des 

Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 ist abzusehen, wenn die oder der Betroffene 

 

1. den gemäß § 28 Satz 2 geforderten Nachweis der fachpraktischen Tätigkeiten bereits 

erbracht hat oder 

 

2. in das Vollzeitstudium wechselt. 

 

(6) Studierende, die aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen die nach § 6 Nummer 2 

abzuleistende Berufstätigkeit ununterbrochen länger als sechs Wochen nicht ausüben, müs-
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sen das Studium bis zur Wiederaufnahme der Berufstätigkeit unterbrechen oder können ge-

mäß Absatz 7 in das Vollzeitstudium wechseln; Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b 

bleibt unberührt. Die Fachschule hat den Betroffenen die Unterbrechung unter Angabe der 

maßgeblichen Gründe schriftlich bekannt zu geben. Für die Wiederaufnahme und das Enden 

des Schulverhältnisses gilt § 12 Absatz 2 entsprechend.   

 

(7) Der Wechsel vom Vollzeit- in das Teilzeitstudium oder umgekehrt ist jeweils zum Beginn 

eines Semesters möglich. Der Antrag ist spätestens vier Wochen vor dem Ende des voran-

gegangenen Semesters bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter einzureichen. Ausnahmen 

von der Frist nach Satz 2 sind zuzulassen, wenn die oder der Studierende die Gründe für die 

verspätete Abgabe des Antrages nicht zu vertreten hat. Vor dem Wechsel erlässt die Fach-

schule einen die Zulassung ändernden Bescheid, der zugleich die Entscheidung über die 

Anrechnung der in der bisherigen Studienform erbrachten Leistungen und Studienzeiten auf 

das Studium in der anderen Studienform enthält. Der Wechsel ist im Verlauf des Studiums 

zweimal möglich.   

 

§ 8 
Aufnahmeverfahren 

 
(1) Die Bewerbung um einen Studienplatz ist bei der Fachschule innerhalb einer von der 

Schulleiterin oder dem Schulleiter festzusetzenden Bewerbungsfrist schriftlich einzureichen. 

Ihr sind beizufügen: 

 

1. ein tabellarischer Lebenslauf, 

 

2.  zwei Lichtbilder neueren Datums, 

 

3. als Nachweis der erforderlichen beruflichen Qualifikation und Vorbildung 

 

a) das Abschlusszeugnis und die Urkunde über die staatliche Anerkennung der nach § 5 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 geforderten Berufsausbildung oder anderen geeigneten 

Qualifikation, 

 

b) ein Nachweis über die gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 geforderte berufliche 

Vorbildung sowie  

 

c) gegebenenfalls ein Nachweis über die nach § 4 anrechenbaren Studienzeiten 
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jeweils in beglaubigter Abschrift oder beglaubigter Kopie, 

 

4. eine beglaubigte Kopie des Personalausweises oder der amtlichen Meldebescheinigung, 

 

5. eine Erklärung darüber, ob und gegebenenfalls wann und wo bereits ein Studiengang an 

einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Fachschule für Heilpädagogik besucht und 

gegebenenfalls aus welchen Gründen der Studiengang nicht erfolgreich abgeschlossen 

wurde,  

 

6. die nach § 7 Absatz 3 geforderten Zeugnisse, die am Beginn der Bewerbungsfrist nicht 

älter als zwei Monate sein dürfen, und 

 

7. für das Teilzeitstudium die Einverständniserklärung des Arbeitgebers zur Aufnahme des 

berufsbegleitenden Studiums nach § 6 Nummer 3. 

 

(2) Die Entscheidung über die Aufnahme trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter im Auftrag 

der Schulbehörde und teilt sie den Bewerberinnen und Bewerbern schriftlich mit. 

 

(3) Mit der Aufnahme in den Studiengang sind die Studierenden über folgende Bestimmun-

gen schriftlich und gegen Empfangsbestätigung zu informieren: 

 

1. die Probezeit (§ 10),  

 

2. das Aufrücken und die Wiederholung eines Semesters (§ 11), 

 

3. das Unterbrechen des Studiengangs (§ 12), 

 

4. das Verlassen des Studiengangs (§ 13), 

 

5. die wesentlichen Inhalte des Gesamtstudienplans (§ 16) und  

 

6. die Voraussetzungen für die Zulassung zur Abschlussprüfung (§ 30 Absatz 2 bis 4). 
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§ 9 
Auswahlverfahren bei Übernachfrage 

 

(1) Übersteigt die Anzahl der berücksichtigungsfähigen Bewerbungen die Aufnahmekapazität 

der Fachschule, so ist eine Auswahlkommission zu bilden, die das Auswahlverfahren durch-

führt. Der Auswahlkommission gehören an: 

 

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter als Vorsitzende oder Vorsitzender und  

 

2. mindestens zwei von der oder dem Vorsitzenden benannte Lehrkräfte, die Unterricht in 

dem betreffenden Studiengang erteilen. 

 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann den Vorsitz auf die Abteilungsleiterin oder den 

Abteilungsleiter übertragen.   

 

(2) Bis zu zehn Prozent der freien Plätze sind vorrangig an diejenigen Bewerberinnen und 

Bewerber zu vergeben, für die eine Ablehnung eine besondere Härte darstellen würde. Eine 

besondere Härte liegt vor, wenn familiäre oder soziale Umstände die unverzügliche Aufnah-

me des Studiums gebieten oder von der Bewerberin oder dem Bewerber nicht zu vertretende 

Gründe die Aufnahme des Studiums erheblich verzögert haben. Eine anerkannte Behinde-

rung nach § 2 Absatz 2 oder 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und 

Teilhabe behinderter Menschen - (Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 

1046, 1047), das zuletzt durch Artikel 1a des Gesetzes vom 7. Januar 2015 (BGBl. 2015 II S. 

15) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung gilt als Härtefall im Sinne von Satz 

2.  

 

(3) Übersteigt die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber, die einen Härtefall nachweisen, 

die in Absatz 2 Satz 1 genannte Höchstgrenze, so entscheidet das Los. Die nicht berücksich-

tigten Bewerberinnen und Bewerber durchlaufen das weitere Auswahlverfahren gemäß Ab-

satz 4 bis 7. 

 

(4) Plätze, die nicht nach Absatz 2 und 3 vergeben wurden, sind nach Eignung zu vergeben. 

Hierfür sind die für das Studium geforderten fachlichen, methodischen und personalen Kom-

petenzen der Bewerberinnen und Bewerber zu beurteilen. Die Kriterien für die Ermittlung der 

Rangfolge legt die Auswahlkommission fest. Dabei sind  
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1. Dauer und Umfang einschlägiger Berufstätigkeiten, die über das in § 5 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 3 geforderte Maß hinausgehen, und  

 

2. die auf dem Abschlusszeugnis der nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 geforderten Be-

rufsausbildungen nachgewiesenen Leistungen 

 

besonders zu berücksichtigen. Bei der Leistungsfeststellung nach Satz 4 Nummer 2 ist eine 

Beschränkung auf die Fächer oder eine höhere Gewichtung der Fächer möglich, die für die 

Fachrichtung Heilpädagogik einschlägig oder förderlich sind. 

 

(5) Über das Vorliegen eines Härtefalls, die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber sowie 

die Rangfolge entscheidet die Mehrheit der Mitglieder der Auswahlkommission. Bei Stim-

mengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltung 

ist nicht zulässig. Die Studienplätze sind entsprechend der ermittelten Rangfolge zu verge-

ben. Sind Bewerberinnen und Bewerber ranggleich, gibt die Dauer der Wartezeit gemäß § 

57 Absatz 2 Satz 3 und 4 des Schulgesetzes den Ausschlag. Danach entscheidet das Los.  

 

(6) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht berücksichtigt werden konnten, sind entspre-

chend ihrer Rangfolge in eine Nachrückerliste aufzunehmen. Werden vergebene Plätze zum 

Beginn des Studiengangs nicht in Anspruch genommen, erfolgt die Besetzung gemäß der 

Rangfolge in der Nachrückerliste.  

 

(7) Nach Abschluss des Auswahlverfahrens ist den Bewerberinnen und Bewerbern die Auf-

nahmeentscheidung schriftlich bekannt zu geben. Nicht aufgenommenen Bewerberinnen 

und Bewerbern ist zudem der Rang in der Nachrückerliste mitzuteilen. 

 

§ 10 
Probezeit   

 

(1) Die Aufnahme in die Fachschule erfolgt auf Probe. Die Probezeit umfasst das erste Se-

mester.  

 

(2) Die Probezeit besteht, wer im Probesemester 

 

1. in jedem Fach an mindestens 70 Prozent des erteilten Pflichtunterrichts teilgenommen 

hat, 
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2. in den Unterrichtfächern „Allgemeine und spezielle Heilpädagogik einschließlich Diagnos-

tik, Didaktik und Methodik“ und „Psychologie“ mindestens ausreichende Leistungen er-

zielt hat, 

 

3. bei ansonsten mindestens „ausreichend“ lautenden Semesternoten in höchstens einem 

Fach die Endnote „mangelhaft“ erhalten hat und 

 

4. bei erteiltem Unterricht in höchstens einem Fach keine Semesternote erhalten hat. 

 

Abweichend von Satz 1 Nummer 4 muss in den in Satz 1 Nummer 2 genannten Fächern 

sowie in Fächern, die im Verlauf des Studiums nur im Probesemester unterrichtet werden, 

für das Bestehen der Probezeit eine Semesternote nachgewiesen werden. 

 

(3) Die Entscheidung über die Probezeit trifft die Semesterkonferenz frühestens zwei Wo-

chen vor dem letzten Unterrichtstag im Semester. Erfüllt die oder der Studierende nur die 

Voraussetzung des Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 nicht, so entscheidet die Semesterkonferenz 

darüber, ob aufgrund des Leistungsvermögens, der Leistungsbereitschaft und der im Probe-

semester erbrachten Leistungsnachweise erwartet werden kann, dass die oder der Studie-

rende trotz der Unterrichtsversäumnisse das Studium erfolgreich fortsetzen wird und deshalb 

die Probezeit als erfolgreich abgeschlossen angesehen werden kann. Die Entscheidungs-

gründe sind im Protokoll der Semesterkonferenz zu vermerken. 

 
(4) Wer die Probezeit nicht besteht, muss den Studiengang  verlassen. Den Betroffenen ist 

das Nichtbestehen der Probezeit schriftlich bekannt zu geben. Das Nichtbestehen der Pro-

bezeit ist auf dem Abgangszeugnis zu vermerken. In Fällen, in denen die Probezeit aus von 

den Betroffenen nicht zu vertretenden Gründen nicht erfolgreich abgeschlossen wurde, ist 

dies im Abgangszeugnis zu vermerken. 

 

 

Kapitel 4 
Aufrücken, Wiederholung, Unterbrechen und Verlassen des Studiengangs 

 

§ 11 
Aufrücken und Wiederholung 

 

(1) Die Studierenden rücken nach bestandener Probezeit jeweils zum Beginn eines Schul-

halbjahres in das nächsthöhere Semester auf. Stellt sich im Verlauf des Studiums heraus, 

dass die oder der Studierende die in § 30 Absatz 2 Satz 2 genannten Zulassungsvorausset-
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zungen zur Abschlussprüfung nicht mehr erfüllen kann, muss sie oder er das Semester wie-

derholen oder den Studiengang verlassen. Satz 2 findet im Prüfungssemester keine Anwen-

dung.   

 

(2) Hat die oder der Studierende bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 30 Ab-

satz 2 Satz 2 nur die gemäß § 30 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 geforderte Mindestteilnahme 

am erteilten Pflichtunterricht nicht erbracht, so entscheidet die Semesterkonferenz darüber, 

ob aufgrund des Leistungsvermögens, der Leistungsbereitschaft und der im Beurteilungszeit-

raum erbrachten Leistungsnachweise erwartet werden kann, dass die oder der Studierende 

trotz der Unterrichtsversäumnisse das Studium erfolgreich fortsetzen wird und die Wiederho-

lung des Semesters nicht erforderlich ist. Die Entscheidungsgründe sind im Protokoll der 

Semesterkonferenz zu vermerken. 

 

(3) Die oder der Studierende kann das Semester freiwillig wiederholen, wenn eine erfolgrei-

che Mitarbeit nicht mehr gewährleistet ist. Der zu begründende Antrag ist schriftlich bei der 

Schulleiterin oder dem Schulleiter zu stellen. Im Prüfungssemester ist die Wiederholung 

nach Satz 1 nicht möglich. 

 

(4) Im Studiengang ist die Wiederholung nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 jeweils 

einmal möglich. Wer das Semester wiederholt, muss im Wiederholungszeitraum alle Leis-

tungen neu erbringen. 

 

§ 12 
Unterbrechen des Studiengangs 

 

(1) Der Studiengang kann aus wichtigem Grund unterbrochen werden. Ein wichtiger Grund 

ist insbesondere 

 

1. die eigene Erkrankung oder Behinderung, 

 

2. die Pflege eines erkrankten oder hilfebedürftigen nahen Angehörigen, 

 

3. Mutterschutz oder 

 

4. die Betreuung eines Kindes in Zeiten, in denen bei Bestehen eines Arbeitsverhältnisses 

Anspruch auf Elternzeit bestünde.  
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Die Unterbrechung des Studiengangs ist einmal möglich. Über den Antrag entscheidet die 

Schulleiterin oder der Schulleiter. In begründeten Einzelfällen kann die Schulaufsichtsbehör-

de eine zweite Unterbrechung zulassen.  

 

(2) Das Studium ist nach Wegfall der Unterbrechensgründe zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

wieder aufzunehmen. Die Wiederaufnahme erfolgt zu Beginn des Semesters, das dem Se-

mester entspricht, in dem die Unterbrechung eintrat. Erfolgt die Wiederaufnahme später als 

zwei Jahre nach Eintritt der Unterbrechung, muss der Studiengang von Anfang an neu 

durchlaufen werden; eine nochmalige Probezeit ist nicht vorzusehen. Erfolgt die Wiederauf-

nahme nicht innerhalb von vier Jahren nach Eintritt der Unterbrechung, endet das Schulver-

hältnis mit Ablauf des letzten Tages der Vierjahresfrist. Die Fachschule hat den Betroffenen 

die Beendigung des Schulverhältnisses unverzüglich schriftlich bekannt zu geben.   

 

§ 13 
Verlassen des Studiengangs 

 

(1) Wer den Studiengang verlässt, gilt als von der Schule abgemeldet und aus dem Schul-

verhältnis entlassen.  

 

(2) Studierende, die den Studiengang verlassen möchten, teilen dies der Schule unter Anga-

be der Gründe schriftlich mit. Darüber hinaus ist von einem Verlassen des Studiengangs 

auszugehen, wenn die oder der Studierende ununterbrochen an mehr als fünf Unterrichtsta-

gen dem Unterricht oder dem Praktikum fernbleibt, ohne die Schule über das Fernbleiben 

und dessen Gründe zu informieren. In den in Satz 2 genannten Fällen hat die Schulleiterin 

oder der Schulleiter das Verlassen des Studiengangs unter Angabe der zugrunde liegenden 

Tatsachen festzustellen und den Betroffenen schriftlich bekannt zu geben.  

 

(3) Ein Verlassen des Studiengangs im Sinne des Absatz 2 Satz 2 liegt nicht vor, wenn die 

Betroffenen unverzüglich nachweisen, dass sie aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen 

an der rechtzeitigen Benachrichtigung der Schule gehindert waren und erklären, das Studi-

um fortsetzen zu wollen. 
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Kapitel 5 
Gliederung und Formen des Unterrichts 

 

§ 14 
Unterricht und Stundentafeln 

  
(1) Das Studium erfolgt gemäß den in Anlage 1 (Anlagen 1.1 und 1.2) aufgeführten Stunden-

tafeln. Der Unterricht gliedert sich in Lernbereiche, denen Fächer zugeordnet sind. Darüber 

hinaus gelten als Pflichtunterricht im Vollzeitstudium das praxis- und projektbegleitende Se-

minar (§ 26) sowie im Vollzeit- und Teilzeitstudium der Wahlpflichtunterricht (§ 15). Im Teil-

zeitstudium werden zusätzlich durch Lehrkräfte betreute und durch sie vor- und nachbereite-

te andere Lernformen eingesetzt. Die Lernformen sowie die zeitliche Zuordnung zu den Fä-

chern reicht die Fachschule vor der Erstellung des Gesamtstudienplans (§ 16) zur Genehmi-

gung bei der Schulaufsichtsbehörde ein. 

 

(2) Im Unterricht können Projekte durchgeführt werden, in denen die Studierenden durch 

anwendungsbezogenes Lernen auf ihre künftige berufliche Tätigkeit vorbereitet werden. 

 

(3) Unterricht in geteilten Gruppen ist nach Maßgabe der Stundentafeln möglich.  

 

§ 15 
Wahlpflichtunterricht  

 

Der Wahlpflichtunterricht ergänzt den fachrichtungsbezogenen und fachrichtungsübergrei-

fenden Unterricht durch zusätzliche Unterrichtsangebote, aus denen jede Studierende und 

jeder Studierende ein Unterrichtsgebiet auszuwählen hat.   

 

§ 16 
Gesamtstudienplan 

  

Vor Beginn eines jeden Studiengangs stellt die Fachschule auf der Grundlage der Stunden-

tafel einen Gesamtstudienplan auf. Für das Vollzeitstudium enthält dieser auch die Zeiten 

der fachpraktischen Ausbildung und die Verteilung des praxis- und projektbegleitenden Se-

minars. Für das Teilzeitstudium ist auch die Aufteilung der Stunden der anderen Lernformen 
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auf die Fächer auszuweisen. Darüber hinaus werden die in den einzelnen Semestern durch-

zuführenden Lernerfolgskontrollen aufgeführt.  

 

 

Kapitel 6 
Lernerfolgskontrollen, Nachteilsausgleich, Bewertung, Zeugnisse 

 

§ 17 
Lernerfolgskontrollen 

 

(1) Lernerfolgskontrollen dienen der Überprüfung, Bewertung und Dokumentation der Lern-

leistungen. Lernerfolgskontrollen sind  

 

1. mündliche Leistungsüberprüfungen, 

 

2. Klausuren und andere schriftliche Leistungsnachweise, 

 

3. Projektarbeiten und deren Präsentation, 

 

4. Studienaufgaben und  

 

5. andere geeignete Formen der Leistungsüberprüfung, zu denen auch praktische Leistun-

gen zählen.  

 

Die Mindestanzahl und Form der in einem Studiengang durchzuführenden Lernerfolgskon-

trollen ist für das Vollzeitstudium in der Anlage 2.1 und für das Teilzeitstudium in der Anlage 

2.2 festgesetzt.  

 

(2) Klausuren überprüfen die Leistungs- und Kompetenzentwicklung der Studierenden in 

einem Unterrichtsabschnitt. An einem Unterrichtstag darf insgesamt nur eine Klausur ge-

schrieben werden. Klausuren sind spätestens eine Woche im Voraus anzukündigen. Dabei 

dürfen allgemeine Hinweise auf inhaltliche Schwerpunkte gegeben werden. Für Studierende, 

die aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen nicht an der Klausur teilnehmen konnten, 

ist ein Nachschreibtermin anzusetzen. Die Ergebnisse der Klausuren sind der Schulleiterin 

oder dem Schulleiter mitzuteilen. Lautet das Ergebnis bei mehr als einem Drittel der an einer 

Klausur Teilnehmenden schlechter als „ausreichend“, kann die Schulleiterin oder der Schul-

leiter nach Anhörung der Semesterkonferenz festlegen, dass die Arbeit nicht gewertet und 
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stattdessen eine neue Klausur geschrieben wird. Die Entscheidungsgründe sind im Protokoll 

der Semesterkonferenz zu vermerken. 

 

(3) Projektarbeiten sind Projektberichte oder praktische Projektergebnisse. Die betreuenden 

Lehrkräfte tragen dafür Sorge, dass die individuellen Anteile aller am Projekt Beteiligten er-

kennbar sind. In der Regel sollen die Studierenden ihre Projektarbeiten im Unterricht präsen-

tieren. 

 

(4) Die Lehrkräfte können für die unterrichtsfreie Zeit mündliche und schriftliche Studienauf-

gaben zur Vertiefung der schulischen Lernprozesse aufgeben. Die Studienaufgaben sollen 

zudem der Vor- und Nachbereitung des Unterrichts dienen. Auf der Grundlage des Be-

schlusses der Schulkonferenz über die Grundsätze über den Umfang und die Verteilung der 

Studienaufgaben entscheidet die Semesterkonferenz insbesondere über zeitliche Vorgaben 

sowie über die Richtlinien für Kontrolle und Auswertung. 

 

§ 18 
Nachteilsausgleich bei Lernerfolgskontrollen  

 
Studierende mit Behinderungen oder vergleichbaren Beeinträchtigungen erhalten bei Bedarf 

einen der Behinderung oder der bestehenden Beeinträchtigung angemessenen individuellen 

Nachteilsausgleich. Der Nachteilsausgleich darf die fachlichen Anforderungen nicht verän-

dern. Als Nachteilsausgleich sind insbesondere die in § 39 Satz 2 Nummer 1 bis 6 der Son-

derpädagogikverordnung vom 19. Januar 2005 (GVBl. S. 57), die zuletzt durch Artikel I der 

Verordnung vom 2. Oktober 2014 (GVBl. S. 365) geändert worden ist, in der jeweils gelten-

den Fassung genannten Ausgleichsmaßnahmen möglich. Die Gewährung des Nachteilsaus-

gleichs ist auf die voraussichtliche Dauer der Beeinträchtigung zu befristen, bei Fortdauer 

der Beeinträchtigung zu verlängern und bei Wegfall aufzuheben. Sofern die Beeinträchtigung 

nicht vorübergehender Natur ist, kann der Nachteilsausgleich für die gesamte Studiendauer 

gewährt werden. Der Antrag auf Nachteilsausgleich ist schriftlich bei der Schulleiterin oder 

dem Schulleiter zu stellen. Für die Entscheidung kann die Vorlage ärztlicher Bescheinigun-

gen oder anderer geeigneter Nachweise über die Behinderung oder die vergleichbare Beein-

trächtigung verlangt werden. 
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§ 19 
Leistungsbewertung 

 

(1)  Die Leistungen der Studierenden werden durch Noten gemäß § 58 Absatz 3 Satz 2 des 

Schulgesetzes bewertet. Es gilt der Bewertungsschlüssel nach Anlage 3.  

 

(2) Kann die oder der Studierende eine geforderte Leistung aus nicht selbst zu vertretenden 

Gründen nicht erbringen, ist anstelle einer Note der Vermerk „o. B.“ (ohne Bewertung) aus-

zuweisen. 

 

(3) In Fällen  

 

1. der Leistungsverweigerung  sowie 

 

2. der Täuschung oder des Täuschungsversuchs 

 

ist die Note „ungenügend“ zu erteilen. Eine Leistungsverweigerung im Sinne des Satz 1 

Nummer 1 liegt auch vor, wenn sich die oder der Studierende durch unentschuldigtes Fern-

bleiben einer angekündigten Leistungsüberprüfung entzieht. Unleserliche Teile eines Leis-

tungsnachweises gelten als nicht erbrachte Teilleistung. 

 

(4) Schriftliche Lernerfolgskontrollen sind unverzüglich zu bewerten. Die Bewertung muss 

nachvollziehbar sein. Vorzüge sowie Fehler und andere Beanstandungen sind zu kenn-

zeichnen und durch Randnotizen zu erläutern. Die erzielten Bewertungseinheiten sind auf 

den Arbeiten zu vermerken. Darüber hinaus müssen Mängel der sprachlichen Richtigkeit und 

äußeren Form gekennzeichnet und bei der Bewertung berücksichtigt werden. Näheres hier-

zu legt die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte fest. Die erzielte Note wird auf der Arbeit notiert. 

Die Ergebnisse der Arbeiten sind mit den Studierenden auszuwerten. 

 

§ 20 
Semesternoten und Zeugnisse 

 

(1) Am Ende eines Semesters ist für jedes Fach der Notendurchschnitt zu ermitteln und eine 

Semesternote zu bilden. Das Gewicht des Durchschnitts der Noten der in den Anlagen 2.1 

und 2.2 aufgeführten Lernerfolgskontrollen am Notendurchschnitt  beträgt 50 Prozent. Die 

Semesternote ist der auf eine ganze Zahl gerundete Notendurchschnitt. Lautet die erste 
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Nachkommastelle des zu rundenden Wertes „5“, so gibt beim Runden die Leistungsentwick-

lung der oder des Studierenden in dem betreffenden Fach den Ausschlag. Genügt in einem 

Fach die Anzahl der bewerteten Leistungen nicht, um eine Semesternote zu bilden, so ist 

anstelle der Semesternote der Vermerk „o. B.“ (ohne Bewertung) auszuweisen. Die Semes-

ternoten sind auf dem Semesterzeugnis auszuweisen. 

 

(2) Am Ende des Prüfungssemesters wird über den erfolgreichen Abschluss des Fachschul-

studiums ein Abschlusszeugnis nach § 50 erteilt. Wer die Fachschule ohne Abschluss ver-

lässt und den Studiengang mindestens sechs Wochen besucht hat, erhält ein Abgangszeug-

nis, das die Dauer des Schulbesuchs und die bis zum Verlassen des Studiengangs erzielten 

Leistungen ausweist. Studierende, die den Studiengang früher verlassen, erhalten eine Ab-

gangsbescheinigung, die den Zeitraum des Fachschulbesuchs ausweist.  

 

(3) Die Zeugnismuster gibt die Schulaufsichtsbehörde vor. 

 

 

Kapitel 7 
Fachpraktische Ausbildung, fachpraktische Tätigkeiten 

  
Abschnitt 1 

Vollzeitstudium 
 

§ 21 
Allgemeine Bestimmungen 

 

(1) Die fachpraktische Ausbildung findet im zweiten Semester statt. In ihr lernen die Studie-

renden in Einrichtungen nach  § 2 Absatz 1 Satz 3 (Praxisstellen) im Rahmen eines Prakti-

kums die dortigen Arbeitsbedingungen umfassend kennen und gestalten die pädagogische 

Arbeit aktiv und dem Ausbildungsstand entsprechend mit. Während des Praktikums wird ein 

Projekt durchgeführt (integriertes fachpraktisches Projekt), das der Anwendung, Vertiefung 

und Erweiterung der im fachtheoretischen Unterricht erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten dient. 

 

(2) In der Regel sind Praxisstellen im Land Berlin zu wählen. In begründeten Einzelfällen 

kann die Fachschule den Besuch geeigneter Praxisstellen außerhalb Berlins zulassen. Die 

Studierenden haben sich rechtzeitig um einen Praktikumsplatz zu bewerben. Die Fachschule 

berät bei der Auswahl geeigneter Praxisstellen und benennt den Termin für die Vorlage der 
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Praktikumsvereinbarung. Die Vereinbarung  muss die Zusage der Praxisstelle enthalten, das 

Praktikum nach den Bestimmungen dieser Verordnung durchzuführen.  

 

§ 22 
Pflichten in der fachpraktischen Ausbildung 

 

(1) Alle Teile der fachpraktischen Ausbildung sind schulische Veranstaltungen. Studierende, 

die an der Teilnahme gehindert sind, haben die Fachschule und sofern Praktikumstage be-

troffen sind auch die Praxisstelle unverzüglich zu informieren und der Fachschule die Gründe 

für das Fernbleiben unverzüglich nachzuweisen. Im Erkrankungsfall ist als Nachweis  eine 

ärztliche Bescheinigung vorzulegen, wenn das krankheitsbedingte Fehlen einen Zeitraum 

von drei Kalendertagen überschreitet. Fehlen Studierende in der fachpraktischen Ausbildung 

aus von ihnen zu vertretenden Gründen an insgesamt mehr als fünf Tagen, so hat die Fach-

schule den nicht erfolgreichen Abschluss der fachpraktischen Ausbildung festzustellen und 

den Betroffenen unter Angabe der zugrunde liegenden Tatsachen schriftlich bekannt zu ge-

ben. § 13 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt. Im Übrigen müssen versäumte Zeiten bis zum 

Ende des Semesters nachgeholt werden, soweit dies  

 

1. für die Erfüllung der in § 27 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 genannten Voraussetzung und  

 

2. für das Erreichen der im Projektplan aufgeführten Ziele (§ 23 Absatz 3) 

 

erforderlich ist. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter nach Rückspra-

che mit der Praxisberaterin oder dem Praxisberater (§ 24 Absatz 1 Satz 1) sowie der Praxis-

anleiterin oder dem Praxisanleiter (§ 24 Absatz 1 Satz 2). 

 

(2) Die Studierenden haben auch nach Abschluss der fachpraktischen Ausbildung über An-

gelegenheiten der Praxisstelle Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Tatsachen, 

die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

 

§ 23 
Inhalte der fachpraktischen Ausbildung 

 

(1) Die fachpraktische Ausbildung beinhaltet 

 

1. die Erarbeitung der Projektthemen im Unterricht, 
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2. die Projektplanung der Studierenden in Abstimmung mit der Fachschule und der Praxis-

stelle, 

 

3. ein neunwöchiges Praktikum mit jeweils sieben Stunden praktischer Tätigkeit und einer 

Stunde Vor- und Nachbereitungszeit an vier Tagen pro Woche,  

 

4. das praxis- und projektbegleitende Seminar, 

 

5. die Erstellung der Projektarbeit in Form einer Facharbeit während der Dauer des Prakti-

kums (integriertes fachpraktisches Projekt) und 

 

6. die Präsentation, Erörterung und Bewertung der Projektarbeiten sowie die Evaluation 

aller Ergebnisse (abschließende Präsentationswoche). 

 

Soweit die Dienstgestaltung einer Praxisstelle es erfordert, sind unter Beibehaltung der je-

weiligen Gesamtstundenzahlen Abweichungen von Satz 1 Nummer 3 zulässig. 

 

(2) Vor Beginn der fachpraktischen Ausbildung haben die Studierenden zwei Hospitationen 

in ihrer künftigen Praxisstelle durchzuführen. Sie dienen dem Kennenlernen der Arbeitsauf-

gaben, Arbeitsabläufe und Arbeitsbedingen in der Praxisstelle. Die Hospitationen finden in 

der Regel bereits im ersten Semester statt. 

 

(3) In den nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zu fertigenden Projektplänen sind die Inhalte und 

der Ablauf der fachpraktischen Ausbildung mit Aufgaben und Zielen zu untersetzen. Die Pra-

xisberaterinnen und Praxisberater unterstützen die Studierenden bei der Erstellung der Pro-

jektpläne und achten darauf, dass die Projektpläne sowohl die fachbezogenen Ziele der 

Fachschule als auch die spezifischen Schwerpunkte der jeweiligen Praxisstelle enthalten, 

und dass die Aufgaben und Ziele dem Erfahrungs- und Kenntnisstand der Studierenden ent-

sprechen. Die Fachschule und die Praxisstelle erhalten je ein Exemplar des Projektplanes.  

 

§ 24 
Beratung und Anleitung  

 

(1) Die Fachschule setzt geeignete Lehrkräfte als Praxisberaterinnen oder Praxisberater ein, 

die die Studierenden fachlich begleiten und Kontakt zu den Praxisstellen halten. Die Praxis-

stellen benennen in Absprache mit der Fachschule geeignete Fachkräfte als Praxisanleite-

rinnen oder Praxisanleiter, die die Studierenden in der Praxisstelle  betreuen und unterwei-
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sen.  

 

(2) Im Verlauf der fachpraktischen Ausbildung hat die mit der Praxisberatung betraute Lehr-

kraft mindestens ein gemeinsames Gespräch mit der Praxisanleiterin oder dem Praxisanlei-

ter und der oder dem Studierenden zu führen. In dem Gespräch ist der bisherige Verlauf des 

Praktikums zu erörtern und sind die Leistungen der oder des Studierenden einzuschätzen. 

Der oder dem Studierenden ist im Gespräch ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben. 

 

§ 25 
Integriertes fachpraktisches Projekt 

 
(1) Das integrierte fachpraktische Projekt wird von der Praxisberaterin oder dem Praxisbera-

ter fachlich betreut. Ihr oder ihm obliegt zudem die Bewertung der Projektarbeit und der Prä-

sentation. Im Verhinderungsfall oder im Fall einer erforderlichen Zweitbewertung der Projekt-

arbeit beauftragt die Schulleiterin oder der Schulleiter eine weitere fachlich geeignete Lehr-

kraft mit der Durchführung der Bewertung. Die Zweitbewertung einer Projektarbeit ist erfor-

derlich, wenn die Note der Projektarbeit „ungenügend“ lautet. Nach Abschluss der Zweitbe-

wertung legt die Schulleiterin oder der Schulleiter nach Rücksprache mit den Lehrkräften, die 

bewertet haben, die abschließende Note fest.  

 

(2) Wird eine Projektarbeit aus von der oder dem Studierenden zu vertretenden Gründen 

nicht zu dem von der Fachschule benannten Termin eingereicht, gilt die Leistung als nicht 

erbracht. In diesem Fall ist die Note „ungenügend“ zu erteilen. Kann die oder der Studieren-

de den Abgabetermin aus nicht selbst zu vertretenden Gründen nicht einhalten, darf die Ar-

beit nachgereicht werden, sofern die oder der Studierende die Gründe unverzüglich nach-

weist. Den neuen Abgabetermin und gegebenenfalls den Termin der späteren Präsentation 

legt die Schulleiterin oder der Schulleiter in Absprache mit der Praxisberaterin oder dem Pra-

xisberater fest. Die Studierenden sind bei Rückgabe der Projektarbeit darauf hinzuweisen, 

dass diese zum Zwecke der Vorlage im Rahmen des Verfahrens zur staatlichen Anerken-

nung des Studienabschlusses aufzubewahren ist. 

 

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann die ihr oder ihm obliegenden, in Absatz 1 Satz 

3 und 5 sowie Absatz 2 Satz 4 genannten Aufgaben auf die Abteilungsleiterin oder den Ab-

teilungsleiter übertragen.  
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§ 26 

Praxis- und projektbegleitendes Seminar 
  

In den ersten neun Wochen der fachpraktischen Ausbildung sind die Studierenden vorbehalt-

lich des § 23 Absatz 1 Satz 2 an vier Wochentagen in der Praxisstelle tätig. An einem Tag in 

jeder Praktikumswoche wird ein sechs Unterrichtsstunden umfassendes praxis- und projekt-

begleitendes Seminar an der Fachschule durchgeführt. In ihm sind die im Praktikum gewon-

nenen Erfahrungen auszuwerten und fachlich aufzuarbeiten. Dabei sind die Themen der von 

den Studierenden gewählten Projekte in geeigneter Weise einzubeziehen. 

 

§ 27 
Bewertung der fachpraktischen Ausbildung 

 
(1) Zum Ende des Praktikums fertigt die Praxisstelle eine schriftliche Beurteilung, die mit ei-

nem Votum über die Leistungen der oder des Studierenden während des Praktikums endet. 

Die Beurteilung ist der oder dem Studierenden spätestens am letzten Praktikumstag in der 

Praxisstelle zu eröffnen und auszuhändigen. Unmittelbar danach hat die oder der Studieren-

de die Beurteilung der Praxisberaterin oder dem Praxisberater vorzulegen.  

 

(2) Die Praxisberaterin oder der Praxisberater setzt unter Zugrundelegung der Projektpla-

nung aufgrund  

 

1. der Beurteilung der Praxisstelle, 

 

2. der Leistungen im praxis- und projektbegleitenden Seminar, 

 

3. der Bewertung der Projektarbeit und 

 

4. der Bewertung der Präsentation 

 

die Gesamtnote für die fachpraktische Ausbildung fest. Dabei gehen die Einzelbewertungen 

zu Satz 1 Nummer 1 bis 4 zu gleichen Teilen in die Gesamtnote ein. In Zweifelsfällen gibt die 

Bewertung der Projektarbeit den Ausschlag für die Gesamtnote. 

 

(3) Die fachpraktische Ausbildung schließt erfolgreich ab, wer 
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1. an mindestens 80 Prozent der fachpraktischen Ausbildung teilgenommen und 

 

2. eine mindestens „ausreichend“ lautende Gesamtnote erzielt  

 

hat. In begründeten Einzelfällen kann die Schulleiterin oder der Schulleiter Ausnahmen von 

Satz 1 Nummer 1 zulassen, wenn 

 

1. die oder der Studierende die Fehlzeiten nicht zu vertreten hat, 

 

2. das Nachholen der Ausfallzeiten gemäß § 22 Absatz 1 Satz 6 aus von der oder dem Stu-

dierenden nicht zu vertretenden Gründen nicht oder nur teilweise möglich war und 

 

3. die im Projektplan festgelegten fachpraktischen Ziele erreicht wurden. 

 

Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter unter Hinzuziehung der Beurtei-

lung der Praxisstelle und nach Rücksprache mit der Praxisberaterin oder dem Praxisberater. 

Wer die fachpraktische Ausbildung nicht erfolgreich abschließt, hat gemäß § 11 Absatz 1 

Satz 2 das gesamte Semester zu wiederholen oder muss den Studiengang verlassen. 

 

(4) Das Thema des Projektes und die Gesamtnote der fachpraktischen Ausbildung werden 

auf dem Semesterzeugnis ausgewiesen. 

 

 

Abschnitt 2 
Teilzeitstudium 

 
§ 28 

Fachpraktische Tätigkeiten 

 

Studierende im Teilzeitstudium erbringen ihre fachpraktischen Tätigkeiten im Rahmen der 

nach § 6 Nummer 2 geforderten Berufstätigkeit in ihrer Beschäftigungsstelle. Sie haben den 

Nachweis hierüber spätestens zwei Wochen vor Beginn der Abschlussprüfung durch Vorlage 

einer Beurteilung ihrer Beschäftigungsstelle zu erbringen. Das Ende des Beurteilungszeit-

raumes darf frühestens zwölf Wochen vor dem Ende des Prüfungssemesters liegen. Studie-

rende, die im Verlaufe des Studiums die Beschäftigungsstelle wechseln, haben auch die Be-

urteilung der vorhergehenden Beschäftigungsstelle vorzulegen.   
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Teil 2 
Abschlussprüfung 

 

Kapitel 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 29 
Zweck der Abschlussprüfung 

 

Der erfolgreiche Abschluss des Studiengangs setzt die erfolgreiche Teilnahme an der Ab-

schlussprüfung voraus. In der Abschlussprüfung ist festzustellen, ob die oder der Studieren-

de das Ziel des Studiengangs erreicht hat. 

 

§ 30 
Zeitpunkt der Abschlussprüfung und Zulassung 

 

(1) Die Abschlussprüfung wird am Ende des letzten Semesters durchgeführt. Die Schulleite-

rin oder der Schulleiter legt die Termine der einzelnen Prüfungen fest und gibt sie den Stu-

dierenden spätestens acht Wochen vor dem Beginn der ersten Prüfung bekannt.  

 

(2) Die Entscheidung über die Zulassung trifft die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-

schusses spätestens fünf Unterrichtstage vor Beginn der Abschlussprüfung. Zur Abschluss-

prüfung wird zugelassen, wer 

 

1. in jedem Semester in jedem Fach an mindestens 70 Prozent des erteilten Pflichtunter-

richts teilgenommen hat, 

 

2. im Vollzeitstudium die fachpraktische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat,   

 

3. in jedem Fach, das in weniger als drei Semestern unterrichtet wurde, in jedem Semester 

eine Semesternote erhalten hat,  

 

4. in jedem Fach, das in mindestens drei Semestern unterrichtet wurde, in nicht mehr als 

einem Semester keine Semesternote erhalten hat und 
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5. nicht mehr als drei mündliche Prüfungen benötigt, um die Abschlussprüfung bestehen zu 

können. 

 

(3) Für die Zulassung  zur Abschlussprüfung im Teilzeitstudium ist darüber hinaus der 

Nachweis der fachpraktischen Tätigkeiten durch die Beurteilung der Beschäftigungsstelle 

gemäß § 28 Satz 2 zu erbringen. Kann die Beurteilung aus Gründen, die von der oder dem 

Studierenden nicht zu vertreten sind, nicht rechtzeitig vorgelegt werden, erfolgt die Zulas-

sung zur Abschlussprüfung unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Die Zulassung zur Ab-

schlussprüfung ist zu widerrufen, wenn 

 

1. die Beurteilung nicht spätestens am letzten Unterrichtstag vor der Durchführung der 

Schlusskonferenz (§ 48 Absatz 1) nachgereicht oder 

 

2. durch die nachgereichte Beurteilung der Nachweis über die geforderten fachpraktischen 

Tätigkeiten nicht erbracht 

 

wurde. In begründeten Einzelfällen kann die Schulaufsichtsbehörde andere geeignete 

Nachweise für die geleisteten fachpraktischen Tätigkeiten anerkennen. Mit dem Widerruf gilt 

die oder der Betroffene als nicht zur Abschlussprüfung zugelassen; alle erzielten Prüfungs-

ergebnisse sind nichtig.  

 

(4) Erfüllt die oder der Studierende nur die Voraussetzung des Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 

nicht, so entscheidet abweichend von Absatz 2 Satz 1 der Prüfungsausschuss darüber, ob 

aufgrund des Leistungsvermögens, der Leistungsbereitschaft und der im Studium erbrachten 

Leistungsnachweise erwartet werden kann, dass die oder der Studierende trotz der Unter-

richtsversäumnisse die Prüfung erfolgreich abschließen wird und deshalb zur Prüfung zuge-

lassen werden kann. Die Entscheidungsgründe sind zu protokollieren. 

    

(5) Wird die oder der Studierende nicht zur Abschlussprüfung zugelassen, gilt die Ab-

schlussprüfung als nicht bestanden. Die Nichtzulassung und das Nichtbestehen sind den 

Betroffenen schriftlich bekannt zu geben. § 49 Absatz 1 und 3  gilt entsprechend. 

 
(6) In begründeten Einzelfällen, insbesondere bei längeren Unterrichtsversäumnissen im 

letzten Semester, die die oder der Studierende nicht zu vertreten hat, kann die oder der Vor-

sitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag einmal eine Zurückstellung von der Ab-

schlussprüfung gestatten. Der Antrag bedarf der Schriftform und Begründung. Wer von der 

Abschlussprüfung zurückgestellt wurde, hat das letzte Semester zum nächstmöglichen Zeit-
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punkt zu wiederholen; § 12 bleibt unberührt. Im Wiederholungssemester sind alle Leistungen 

neu zu erbringen. 

 
§ 31 

Teile und Termine der Abschlussprüfung 
 

(1) Die Abschlussprüfung wird am Ende des letzten Semesters durchgeführt. Die Schulleite-

rin oder der Schulleiter legt die Termine der einzelnen Prüfungen fest und gibt sie den Stu-

dierenden spätestens sieben Wochen vor Beginn der ersten Prüfung bekannt. Die Prüfungen 

finden in der Reihenfolge gemäß Absatz 2 statt.  

 

(2) Teile der Abschlussprüfung sind  
 

1. die schriftlichen Prüfungen, 
 

2. die mündlichen Prüfungen und 
 

3. das Kolloquium. 

 

(3) Die schriftlichen Prüfungen sind frühestens acht Unterrichtswochen vor dem Ende des 

Semesters an unterschiedlichen Tagen durchzuführen. Schriftliche Prüfungen werden 

 

1. nach Festlegung der Fachschule im Fach „Allgemeine und spezielle Heilpädagogik ein-

schließlich Diagnostik, Methodik und Didaktik“ oder im Fach „Psychologie“ sowie 

 

2. in einem weiteren von der oder dem Studierenden zu wählenden Fach 

 

durchgeführt. Als Wahlfächer legt die Fachschule drei Fächer fest, die im letzten Semester 

unterrichtet wurden. Die Studierenden wählen ihr Prüfungsfach bis spätestens fünf Wochen 

vor Beginn der schriftlichen Prüfungen aus. 

 

(4) Mündliche Prüfungen können in allen Fächern durchgeführt werden. Die Termine für die 

mündlichen Prüfungen und das Kolloquium legt die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-

schusses im Benehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter fest und gibt sie den Stu-

dierenden rechtzeitig bekannt. 
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§ 32 

Ausschüsse 

 

(1) Für die Durchführung der Abschlussprüfung ist ein Prüfungsausschuss zu bilden. Ihm 

gehören an: 

 

1. eine Vorsitzende oder ein Vorsitzender, 

 

2. die Schulleiterin oder der Schulleiter, sofern sie oder er dem Ausschuss nicht bereits vor-

sitzt, und 

 

3. diejenigen Lehrkräfte, die zuletzt in den Prüfungsfächern unterrichtet haben.  

 

Die oder der Vorsitzende wird von der Schulaufsichtsbehörde benannt. Die oder der Vorsit-

zende beauftragt ein Mitglied des Prüfungsausschusses mit der Protokollführung. 

 

(2) Für die Durchführung der mündlichen Prüfungen und des Kolloquiums sind für jedes Prü-

fungsfach Fachausschüsse zu bilden. Einem Fachausschuss gehören an: 

 

1. eine Vorsitzende oder ein Vorsitzender, 

 

2. als Fachprüferin oder Fachprüfer  

 

a) bei den mündlichen Prüfungen diejenige Lehrkraft, die die Prüfungsteilnehmerinnen 

und Prüfungsteilnehmer zuletzt in dem betreffenden Fach unterrichtet hat, 

  

b) beim Kolloquium diejenige Lehrkraft, die die Projektarbeit begleitet hat, 

 

und 

 

3. eine weitere sachkundige Lehrkraft, die das Protokoll führt. 

 

Die Mitglieder der Fachausschüsse sind in der Regel aus dem Kreis der Mitglieder des Prü-

fungsausschusses durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

zu berufen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist berechtigt, den Vorsitz in 
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Fachausschüssen selbst zu übernehmen. Die Schulaufsichtsbehörde kann eine Beauftragte 

oder einen Beauftragten mit beratender Stimme in die Fachausschüsse entsenden.  

 

(3) Bestehen Zweifel, ob ein Ausschussmitglied gemäß § 20 Absatz 1 des Verwaltungsver-

fahrensgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 

102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fassung von der Mitwirkung ausgeschlossen ist, oder 

hält sich ein Ausschussmitglied für ausgeschlossen oder besteht gegenüber einem Aus-

schussmitglied die Besorgnis der Befangenheit, so berät und entscheidet der Prüfungsaus-

schuss ohne Mitwirkung des betroffenen Ausschussmitgliedes und in dessen Abwesenheit 

über den Ausschluss. 

 

(4) Die Mitglieder der Ausschüsse sind zur Teilnahme an den Ausschusssitzungen verpflich-

tet. Kann ein Ausschussmitglied seine Aufgaben nicht wahrnehmen, bestimmt die oder der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine Vertreterin oder einen Vertreter. 

 

(5) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn drei Viertel seiner Mitglieder anwesend 

sind. Die Fachausschüsse sind beschlussfähig, wenn alle stimmberechtigten Mitglieder an-

wesend sind. Die Ausschüsse beschließen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden des jeweiligen Ausschusses 

den Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 

 

§ 33 
Protokolle 

 

Über alle Prüfungen und Beratungen der Ausschüsse sind Protokolle zu fertigen. Sie müs-

sen Angaben enthalten über 

  

1. die Zusammensetzung der Ausschüsse, 

 

2. die zu Prüfenden, 

 

3. den Verlauf der Prüfung, 

 

4. die Beschlüsse einschließlich abweichender Meinungen, 

 

5. besondere Vorkommnisse sowie  
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6. bei den mündlichen Prüfungen und dem Kolloquium die wesentlichen Inhalte des Prü-

fungsgesprächs. 

 

Besteht eine Prüfungsaufgabe aus mehreren Teilen oder werden in einer Prüfung mehrere 

Aufgaben gestellt, so sind die auf die einzelnen Teile oder Aufgaben entfallenden Bewertun-

gen gesondert auszuweisen. 

 

§ 34 
Zuhörerinnen und Zuhörer 

 

(1) Als Zuhörerinnen und Zuhörer bei den mündlichen Prüfungen und dem Kolloquium dürfen 

anwesend sein: 

 

1. die an der Fachschule unterrichtenden Lehrkräfte, 

 

2. Studienreferendarinnen und Studienreferendare, die der Fachschule zum Zwecke der 

Ausbildung zugewiesen sind, oder deren Fachseminarleiterin oder Fachseminarleiter an 

der Fachschule tätig ist,  

 

3. bis zu zwei von der Studierendenvertretung benannte Studierende, die nicht zum Kreis 

der zu Prüfenden gehören. 

 

Die in Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen mit Zustimmung 

der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses auch bei den Beratungen des Prü-

fungsausschusses und der Fachausschüsse anwesend sein. Am Kolloquium kann zudem 

eine Vertreterin oder ein Vertreter der für Jugend zuständigen Senatsverwaltung mit bera-

tender Stimme teilnehmen. 

 

(2) In begründeten Fällen kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses weiteren 

Personen die Anwesenheit beim Kolloquium und den mündlichen Prüfungen gestatten, so-

fern 

 

1. die oder der zu Prüfende sich einverstanden erklärt hat und 

 

2. sicher gestellt ist, dass es durch oder aufgrund der Anwesenheit zu keiner Störung des 

Prüfungsablaufs kommt. 
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(3) Film-, Foto- und Tonaufnahmen im Vorbereitungs- und Prüfungsraum sind untersagt. 

 

(4) Zuhörerinnen oder Zuhörer, die den Prüfungsablauf stören, sind durch die Vorsitzende 

oder den Vorsitzenden des Fachausschusses von der weiteren Anwesenheit bei der Prüfung 

auszuschließen. 

 

§ 35 
Teilnahmepflicht, vorzeitiges Nichtbestehen 

 

(1) Wer zur Abschlussprüfung zugelassen ist, ist zur Teilnahme an den Prüfungen verpflich-

tet. Das Fernbleiben von einer Prüfung ist entschuldigt, wenn die Prüfungsteilnehmerin oder 

der Prüfungsteilnehmer aus nicht selbst zu vertretenden Gründen an der Teilnahme gehin-

dert ist und dies der Fachschule unverzüglich mitteilt und nachweist. Bei Nichtteilnahme aus 

gesundheitlichen Gründen muss der Nachweis durch die Vorlage einer ärztlichen Bescheini-

gung erfolgen. Die Bescheinigung kann nur anerkannt werden, wenn sie spätestens am Tag 

der Prüfung ausgestellt wurde. Satz 4 findet keine Anwendung, wenn die ärztliche Beschei-

nigung aufgrund besonderer Umstände nur rückwirkend ausgestellt werden konnte und die 

Betroffenen die besonderen Umstände unverzüglich nachweisen. 

 

(2) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet, ob die Nichtteilnahme 

an der Prüfung entschuldigt ist. Ist die Nichtteilnahme entschuldigt, sind die fehlenden Prü-

fungsleistungen nachzuholen; Nachholtermine legt die oder der Vorsitzende des Prüfungs-

ausschusses fest. Ist eine Prüfungsteilnehmerin oder ein Prüfungsteilnehmer einer Prüfung 

unentschuldigt ferngeblieben, ist die Prüfungsnote „ungenügend“ zu erteilen.  

 

(3) Stellt sich im Verlauf des Prüfungsverfahrens heraus, dass aufgrund der Bewertung be-

reits erbrachter Prüfungsleistungen die Abschlussprüfung nicht mehr bestanden werden 

kann, hat der Prüfungsausschuss das Nichtbestehen der Abschlussprüfung festzustellen und 

der oder dem Betroffenen unverzüglich bekannt zu geben und sie oder ihn von der weiteren 

Teilnahme an der Abschlussprüfung auszuschließen. 
 

§ 36 
Prüfungsfähigkeit 

 

Zu Beginn einer Prüfung sind die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer zu be-

fragen, ob sie sich gesundheitlich in der Lage fühlen, die Prüfungsleistung zu erbringen. Die 
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Befragung führt bei den mündlichen Prüfungen und dem Kolloquium die oder der Vorsitzen-

de des jeweiligen Fachausschusses und bei den schriftlichen Prüfungen die aufsichtführende 

Lehrkraft durch. Gibt eine Prüfungsteilnehmerin oder ein Prüfungsteilnehmer an, sich ge-

sundheitlich nicht in der Lage zu fühlen, an der Prüfung teilzunehmen, ist sie oder er vorläu-

fig von der Prüfung freigestellt und hat die Prüfungsunfähigkeit unverzüglich durch die Bei-

bringung einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen. § 35 Absatz 1 Satz 4 und 5 und Ab-

satz 2 gilt entsprechend. Die Befragung und die vorläufige Freistellung sind im Prüfungspro-

tokoll zu vermerken.  

 

§ 37 
Nachteilsausgleich im Prüfungsverfahren 

 

Für die Gewährung eines Nachteilsausgleichs im Prüfungsverfahren gilt § 18 entsprechend. 

Der Antrag auf Gewährung eines Nachteilsausgleichs ist spätestens zwei Wochen vor Be-

ginn der Abschlussprüfung bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter einzureichen, sofern 

die Beeinträchtigung nicht später eintritt. Über den Antrag entscheidet die oder der Vorsit-

zende des Prüfungsausschusses. 

 

§ 38 
Unregelmäßigkeiten 

 

(1) Der Prüfungsausschuss kann eine Prüfungsleistung, bei der eine Prüfungsteilnehmerin 

oder ein Prüfungsteilnehmer 

 

1. getäuscht oder zu täuschen versucht hat, 

 

2. andere als zugelassene Hilfsmittel in den Prüfungsraum mitgebracht hat oder 

 

3. sonstige erhebliche Ordnungsverstöße begangen hat, 

 

je nach Art und Schwere der Verfehlung mit der Note „ungenügend“ bewerten oder die Be-

troffene oder den Betroffenen von der weiteren Teilnahme an der Abschlussprüfung aus-

schließen. Bei einem Ausschluss gilt die Abschlussprüfung als nicht bestanden; § 49 Absatz 

1 und 3 gilt entsprechend.  

 

(2) Die schriftlichen und die mündlichen Prüfungen beginnen jeweils mit der Bekanntgabe 

der Prüfungsaufgaben. Bei begründetem Verdacht einer Unregelmäßigkeit während einer 
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Prüfung, ist die Prüfung für die Betroffene oder den Betroffenen bis zur Entscheidung des 

Prüfungsausschusses zu unterbrechen. Die Unterbrechung ordnet bei einer schriftlichen Prü-

fung die aufsichtführende Lehrkraft, bei einer mündlichen Prüfung und einer Prüfung im 

Rahmen des Kolloquiums die oder der Vorsitzende des jeweiligen Fachausschusses an. Bei 

begründetem Verdacht einer Unregelmäßigkeit im Vorfeld einer Prüfung, wird das Prüfungs-

verfahren für die oder den Betroffenen durch die oder den Vorsitzenden des Prüfungsaus-

schusses bis zur Entscheidung des Prüfungsausschusses unterbrochen. Vor der Entschei-

dung ist die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer anzuhören.  

 

(3) Stellt sich innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Abschlussprüfung heraus, dass 

eine der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 genannten Unregelmäßigkeiten vorlag, kann 

die Schulaufsichtsbehörde die Abschlussprüfung für nicht bestanden erklären. In diesem Fall 

ist das Abschlusszeugnis einzuziehen. 

  

(4) Ist das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß verlaufen, kann die Schulaufsichtsbe-

hörde bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses die Wiederholung der Abschlussprü-

fung oder einzelner Prüfungen für alle oder einen Teil der Prüfungsteilnehmerinnen und Prü-

fungsteilnehmer anordnen.  

 

(5) Die Studierenden sind vor Beginn der Abschlussprüfung schriftlich auf die Bestimmungen 

der Absätze 1 bis 4 hinzuweisen. 

 
§ 39 

Einsichtnahme in Prüfungsunterlagen  
 

Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer können innerhalb eines Jahres nach Be-

kanntgabe des Ergebnisses der Abschlussprüfung auf Antrag Einsicht in ihre Prüfungsarbei-

ten einschließlich der Aufgabenstellungen und Bewertungshorizonte sowie in die Protokolle 

über ihre mündlichen Prüfungen und über das Kolloquium nehmen. Einer Vertreterin oder 

einem Vertreter wird die Einsicht bei Vorlage einer schriftlichen Vollmacht gewährt. Die Ein-

sichtnehmenden haben sich vorher auszuweisen. Die Einsichtnahme erfolgt unter Aufsicht 

zu einem von der Fachschule festgelegten Termin und schließt das Recht ein, Auszüge oder 

Kopien zu fertigen. Die Einsichtnahme ist in den Prüfungsakten zu vermerken. 
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Kapitel 2 
Schriftliche Prüfungen 

 
§ 40 

Aufgaben der schriftlichen Prüfungen 
 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter reicht der Schulaufsichtsbehörde spätestens vier 

Wochen vor Beginn der schriftlichen Prüfungen für jedes Prüfungsfach zwei Aufgabenvor-

schläge ein. Die Vorschläge sind in der Regel von den Lehrkräften zu erarbeiten, die die Prü-

fungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer zuletzt in den Prüfungsfächern unterrichtet 

haben. Die Aufgaben sind durch einen Erwartungs- und Bewertungshorizont zu ergänzen. 

Erläuternde Bemerkungen, die mit den Aufgaben ausgegeben werden sollen, sowie die vor-

gesehenen Hilfsmittel sind anzugeben. Die Schulaufsichtsbehörde wählt für jedes Prüfungs-

fach einen Vorschlag aus. Sie kann in Abstimmung mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter 

die Aufgaben abändern, durch neue ersetzen oder zur Abgabe neuer Aufgabenvorschläge 

auffordern. Nicht gewählte Vorschläge können als Aufgaben für Nachprüfungen verwendet 

werden. Die Schulaufsichtsbehörde kann die Durchführung zentraler Prüfungen anordnen; in 

diesem Fall gibt sie das Verfahren zur Erstellung von einheitlichen Prüfungsaufgaben vor. 

 

(2) Die Prüfungsaufgaben dürfen den Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmern 

erst mit Beginn der jeweiligen Prüfung bekannt werden. Jeder vorzeitige Hinweis auf die 

Themen oder Aufgaben ist als Unregelmäßigkeit im Sinne des § 38 Absatz 4 zu behandeln. 

 

§ 41 
Dauer und Durchführung  

 

(1) Die Dauer jeder schriftlichen Prüfung beträgt drei Zeitstunden.  

 

(2) Die Prüfungen finden unter Aufsicht statt. Die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteil-

nehmer dürfen nur von der Fachschule bereitgestelltes und gekennzeichnetes Papier sowie 

die angegebenen Hilfsmittel verwenden. Stellt sich während der Prüfung heraus, dass weite-

re Hilfen unentbehrlich sind, gibt eine sachkundige Lehrkraft die erforderlichen Hilfen; hier-

über ist im Protokoll ein Vermerk aufzunehmen.  
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(3) Die Prüfungsarbeiten sind spätestens mit Ablauf der zugelassenen Arbeitszeit zusammen 

mit allen Entwürfen und Aufzeichnungen sowie sämtlichen zur Verfügung gestellten Unterla-

gen und Hilfsmitteln abzugeben. 

 

§ 42 
Bewertung  

 

(1) Die Prüfungsarbeiten sind unter Hinzuziehung der Entwürfe in der Regel innerhalb von 

zwei Wochen zu bewerten. Die Bewertung wird von der Lehrkraft durchgeführt, die die Prü-

fungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer in dem betreffenden Fach zuletzt unterrichtet 

hat. Im Verhinderungsfall oder in Fällen einer erforderlichen Zweitbewertung nach Absatz 2 

beauftragt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine weitere fachlich geeigne-

te Lehrkraft mit der Durchführung der Bewertung.  

 

(2) Eine Prüfungsarbeit ist einer Zweitbewertung zu unterziehen, wenn  

 

1. dies aufgrund besonderer Umstände zur Wahrung einheitlicher Bewertungsmaßstäbe 

erforderlich erscheint, oder  

 

2. ihre Bewertung  schlechter als „ausreichend“ lautet.  

 

Die abschließende Note setzt in den in Satz 1 genannten Fällen die oder der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses nach Rücksprache mit den Lehrkräften, die bewertet haben, fest.  

 

(3) Die Noten der schriftlichen Prüfung und der nach Anlage 4 zu ermittelnde Gesamtleis-

tungsdurchschnitt  aller Fächer sind den Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmern 

spätestens vier Unterrichtstage vor dem Tag der Vorkonferenz bekannt zu geben.  

 
 

Kapitel 3 
Mündliche Prüfungen 

 
§ 43 

Wahl von Prüfungsfächern 
 

40 
 



 
 

Jede Prüfungsteilnehmerin und jeder Prüfungsteilnehmer kann der Schulleiterin oder dem 

Schulleiter spätestens zwei Unterrichtstage vor dem Tag der Vorkonferenz schriftlich bis zu 

zwei Fächer benennen, in denen sie oder er mündlich geprüft werden möchte. 

 

§ 44  
Vorkonferenz 

 

(1) Nach Abschluss der schriftlichen Prüfungen legt der Prüfungsausschuss in der Vorkonfe-

renz zu den mündlichen Prüfungen für jede Prüfungsteilnehmerin und jeden Prüfungsteil-

nehmer die Fächer der mündlichen Prüfungen fest. Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 2 

Nummer 1 führt die Schulleiterin oder der Schulleiter den Vorsitz der Vorkonferenz. Es dür-

fen für jede Prüfungsteilnehmerin und jeden Prüfungsteilnehmer höchstens drei mündliche 

Prüfungen angesetzt werden. Eine mündliche Prüfung ist durchzuführen, wenn 

 

1. die Prüfung aufgrund der vorhandenen Leistungsbewertungen für das Bestehen der Ab-

schlussprüfung erforderlich ist,  

 

2. die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer in dem betreffenden Fach in ei-

nem Semester keine Semesternote erhalten hat oder 

 

3. eine nach § 43 beantragte Prüfung zu einer Verbesserung des Abschlusses führen kann. 

 

Von mündlichen Prüfungen nach Satz 4 Nummer 2 ist abzusehen, wenn das Fach bereits 

schriftlich geprüft wurde. Prüfungswünschen nach § 43 kann nicht entsprochen werden, 

wenn aufgrund vorrangiger Prüfungen nach Satz 4 Nummer 1 und 2 die Höchstzahl von drei 

mündlichen Prüfungen bereits erreicht ist.  

 

(2) Die Entscheidungen der Vorkonferenz sind den Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungs-

teilnehmern am ersten Unterrichtstag nach der Vorkonferenz bekannt zu geben. 

 

§ 45 
Aufgaben der mündlichen Prüfungen 

 

Die Aufgaben für die mündlichen Prüfungen werden von den jeweils zuständigen Fachprüfe-

rinnen und Fachprüfern erarbeitet. Es sind für jede Prüfung mindestens zwei Aufgaben aus 

unterschiedlichen Sachgebieten zu stellen, wobei eine Aufgabe Inhalte des letzten Unter-

richtssemesters umfassen muss. In den nach § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2 durchzufüh-
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renden Prüfungen muss der Anteil des geprüften Stoffes mindestens zur Hälfte aus dem 

Semester stammen, in dem die oder der zu Prüfende keine Semesternote erhalten hat. Der 

oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und den Mitgliedern des zuständigen 

Fachausschusses müssen die Prüfungsaufgaben und Erwartungshorizonte in der Regel ei-

nen Tag vor der mündlichen Prüfung schriftlich vorgelegt werden. § 40 Absatz 2 gilt entspre-

chend. 

 

§ 46 
Durchführung und Bewertung  

 

(1) Die mündlichen Prüfungen finden vor dem jeweils zuständigen Fachausschuss als Ein-

zelprüfungen statt. Eine Prüfung dauert in der Regel 20 Minuten. Der oder dem zu Prüfenden 

wird eine Vorbereitungszeit von 20 Minuten unter Aufsicht gewährt. 

 

(2) Unmittelbar nach Abschluss des Prüfungsgesprächs setzt der Fachausschuss auf Vor-

schlag der Fachprüferin oder des Fachprüfers die Prüfungsnote fest. 

 

 

Kapitel 4 
Kolloquium 

 
§ 47 

Teilnahme, Durchführung und Bewertung 
 

(1) Die Teilnahme am Kolloquium setzt voraus, dass nicht bereits feststeht, dass die Prü-

fungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer aufgrund bisheriger Prüfungsleistungen die 

Abschlussprüfung nicht mehr bestehen kann. Wer aus dem in Satz 1 genannten Grund nicht 

am Kolloquium teilnimmt, hat die Abschlussprüfung nicht bestanden. 

 

(2) Das Kolloquium findet vor dem zuständigen Fachausschuss als Einzel- oder Gruppenge-

spräch statt. An einem Gruppengespräch nehmen bis zu vier Prüfungsteilnehmerinnen oder 

Prüfungsteilnehmer teil. Die Dauer der Gespräche beträgt je Teilnehmerin und Teilnehmer 

mindestens 20 Minuten.  

 

(3) Im Kolloquium ist festzustellen, ob die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer 

in der Lage sind, die im Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten praxisbezogen 

anzuwenden. Hierzu sind die Erfahrungen der zu Prüfenden aus der fachpraktischen Ausbil-
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dung (Vollzeitstudium) oder aus der beruflichen Tätigkeit (Teilzeitstudium) einzubeziehen. 

Den thematischen Schwerpunkt des Kolloquiums wählen die zu Prüfenden bis spätestens 

zwei Wochen vor dessen Beginn in Absprache mit der Fachschule. Ein Gruppengespräch ist 

so zu führen, dass die Einzelleistungen jeder Prüfungsteilnehmerin und jedes Prüfungsteil-

nehmers erkennbar sind. 

 

(4) Unmittelbar nach Abschluss jedes Einzel- oder Gruppengesprächs bewertet der Fach-

ausschuss die Leistung jeder Prüfungsteilnehmerin und jedes Prüfungsteilnehmers. Das Er-

gebnis lautet „bestanden“ oder „nicht bestanden“.  

 
 

Kapitel 5 
Ergebnis der Abschlussprüfung, Wiederholung, Abschlusszeugnis 

.  

§ 48 
Ergebnis der Abschlussprüfung 

 

(1) Der Prüfungsausschuss beschließt in der Schlusskonferenz die Endnoten aller Unter-

richtsfächer gemäß Anlage 4 und stellt das Bestehen oder Nichtbestehen der Abschlussprü-

fung fest. 

 

(2) Die Abschlussprüfung besteht, wer 

 

1. in den Unterrichtfächern „Allgemeine und spezielle Heilpädagogik einschließlich Diagnos-

tik, Didaktik und Methodik“ sowie „Psychologie“ jeweils mindestens die Endnote „ausrei-

chend“ erzielt,  

 

2. bei ansonsten mindestens „ausreichend“ lautenden Semesternoten in höchstens einem 

Fach die Endnote „mangelhaft“ erhält und  

 

3. das Kolloquium besteht. 

 

(3) Nach Abschluss der Beratungen werden den Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteil-

nehmern die Noten der mündlichen Prüfungen, das Ergebnis des Kolloquiums, die Endnoten 

und das Gesamtergebnis der Abschlussprüfung mitgeteilt. Prüfungsteilnehmerinnen und Prü-

fungsteilnehmern, die die Abschlussprüfung nicht bestanden haben, ist das Ergebnis in ei-

nem Einzelgespräch mitzuteilen. 
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(4) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat bei Beschlüssen der Ausschüs-

se, die nach ihrer oder seiner Auffassung gegen das Prüfungsrecht verstoßen, die Schulauf-

sichtsbehörde unter Vorlage sämtlicher Prüfungsunterlagen um Überprüfung zu bitten. Be-

troffene sind hierüber zu unterrichten. Das Prüfungsergebnis ist ihnen unmittelbar nach dem 

Vorliegen der Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde mitzuteilen. 

 

(5) Im Widerspruchsverfahren kann die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung 

weitere Fachgutachten in Auftrag geben und auf der Grundlage der Prüfungsunterlagen und 

der Fachgutachten die Note festsetzen. 

 
§ 49 

Wiederholung 
 

(1) Studierende, die die Abschlussprüfung nicht bestanden haben, können sie einmal wie-

derholen. In begründeten Ausnahmefällen kann die Schulaufsichtsbehörde eine zweite Wie-

derholung zulassen. In Fällen, in denen Betroffene aus selbst zu vertretenden Gründen nicht 

an der Wiederholungsprüfung teilgenommen haben, gilt die Abschlussprüfung als endgültig 

nicht bestanden. 

  

(2) Studierende, die in der Abschlussprüfung 

 

1. an allen für sie bestimmten Prüfungen teilgenommen haben und 

 

2. die Abschlussprüfung allein wegen des Nichtstehens des Kolloquiums nicht bestanden 

haben,  

 

können die Abschlussprüfung durch die Wiederholung des Kolloquiums wiederholen; die im 

Übrigen erzielten Endnoten werden übernommen. Die Betroffenen müssen zuvor dem Fach-

ausschuss nachweisen, dass sie sich um den Ausgleich der Defizite bemüht haben, die zum 

Nichtbestehen des Kolloquiums geführt haben. Hierfür erteilt der Fachausschuss innerhalb 

einer Woche nach Bekanntgabe der Ergebnisse der Abschlussprüfung entsprechende Aufla-

gen. Über die Zulassung zur Wiederholungsprüfung entscheidet die oder der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses aufgrund des Votums des Fachausschusses. Das Kolloquium ist 

innerhalb von acht Wochen nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse zu wiederholen. Den 

Termin für die Wiederholung des Kolloquiums legt die oder der Vorsitzende des Prüfungs-

ausschusses in Absprache mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter fest.  
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(3) Wer die nichtbestandene  Abschlussprüfung wiederholen möchte und die Voraussetzun-

gen für eine Wiederholung nach Absatz 2 nicht erfüllt, hat das letzte Semester zum nächst-

möglichen Zeitpunkt zu wiederholen; § 12 bleibt unberührt. Alle Semester- und Prüfungsleis-

tungen sind neu zu erbringen.  

 
§ 50 

Abschlusszeugnis 
 

Wer die Prüfung besteht, erhält ein Abschlusszeugnis, auf dem die Vor-, Prüfungs- und End-

noten aller Fächer und die Themen des Wahlpflichtunterrichts sowie im Vollzeitstudium die 

Note der fachpraktischen Ausbildung auszuweisen sind. Darüber hinaus ist der Erwerb der in 

§ 2 Absatz 2 Satz 2 genannten Zusatzqualifikation zu vermerken. 

 

Teil 3 
Schlussbestimmungen 

 
§ 51 

Übergangsregelungen 
 

(1) Studierende, die das Fachschulstudium der Heilpädagogik vor dem 1. August 2015 be-

gonnen haben und zum Ende des Schuljahres 2014/2015 oder später abschließen, beenden 

das Studium  nach den Ausführungsvorschriften über die Ausbildung in der Staatlichen 

Fachschule für Heilpädagogik Berlin – Ausbildungsordnung Heilpädagogik – vom 31. Juli 

1991 (ABl. S. 1688, 1966), die zuletzt durch Verwaltungsvorschriften vom 28. Juni 1996 (ABl. 

S. 2572) geändert worden sind, und nach der Verordnung über die Abschlußprüfung der 

Staatlichen Fachschule für Heilpädagogik Berlin vom 31. Juli 1992 (GVBl. S. 246), die zuletzt 

durch Artikel XIV der Verordnung vom 12. Oktober 2006 (GVBl. S. 1018) geändert worden 

ist. 

 
(2) Abweichend von Absatz 1 können die dort genannten Studierenden auf Antrag das Stu-

dium nach den Bestimmungen dieser Verordnung fortführen und abschließen, wobei jedoch 

anstelle der Anlage 1.2 die nach den in Absatz 1 genannten Verwaltungsvorschriften maß-

geblichen Stundenumfänge anzuwenden sind.   
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Anlage 1 
(zu § 14 Absatz 1 Satz 1) 

 
Stundentafeln 
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Anlage 1.1 
 

Stundentafel - Vollzeitstudium 1) 

(3 Semester) 
 

A - Lernbereiche und Fächer 2)   Gesamt-
stunden 

 
Lernbereich I - Allgemeine und spezielle Grundlagen der Heilpädagogik 
 

Allgemeine und spezielle Heilpädagogik einschließlich Diagnostik, Methodik 
und Didaktik 
 
Psychologie 
 
Medizin 
 
Soziologie 

  

 
620 

 
240 

 
 

160 
 

120 
 

100 

 

Lernbereich II - Heilpädagogische Konzepte  
 

Sexualität und Partnerschaft 
 
Beziehungsgestaltung, Zusammenarbeit mit 
Familien und Institutionen 
 
Lebenswelten von Menschen mit  
Beeinträchtigungen (Bildung, Arbeit, Freizeit, Wohnen) 

 

300 
 

100 
 

100 
 
 

100 

 

Lernbereich III - Handlungsformen und Methoden in der heilpädagogischen Praxis 
 

Musik und Rhythmik 
 
Kreatives Gestalten und Werken 
 
Bewegungserziehung, Psychomotorik und Sport 
 
Spielpädagogik 

 

400 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

  

Lernbereich IV - Organisation und Qualitätsmanagement in der  
                            heilpädagogischen Arbeit 
 

Anleitung und Organisation 
 
Recht 

180 
 
 

100 
 

80 
 

 

B - Wahlpflichtunterricht mit Teilnahmebestätigung/ Zertifizierung  
 

(nach Angebot der Schule, z. B. Pflege, Basale Stimulation, Gebärdensprache (DGS),  
Anleitung von Praktikanten etc.) 

140  

C - Fachpraktische Ausbildung 3) 320 
 

Pflichtstunden insgesamt 1960   
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Anmerkungen: 
  
  
1) Die Ausbildung entspricht der Rahmenvereinbarung über Fachschulen (KMK-Beschluss 

Nummer 430).  
  
2) In den Unterrichtswochen dürfen pro Semestergruppe wöchentlich insgesamt bis zu 12 Tei-

lungsstunden angesetzt werden.  
  
3) Während der fachpraktischen Ausbildung wird praxisbegleitender Unterricht in einem Umfang 

von sechs Unterrichtsstunden pro Woche erteilt (§ 26). In dieser Zeit dürfen pro Semester-
gruppe wöchentlich bis zu 4 Teilungsstunden angesetzt werden.  
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Anlage 1.2 
 

Stundentafel - Teilzeitstudium 1) 

(4 Semester) 
                     

A - Lernbereiche und Fächer 2) Gesamt-
stunden 

 
Lernbereich I - Allgemeine und spezielle Grundlagen der Heilpädagogik: 
 

Allgemeine und spezielle Heilpädagogik einschließlich Diagnostik, Methodik 
und Didaktik 
 
Psychologie 
 
Medizin 
 
Soziologie 

  

 
500 

 
190 

 
 

150 
 

80 
 

80 

 

Lernbereich II - Heilpädagogische Konzepte  
 

Sexualität und Partnerschaft 
 
Beziehungsgestaltung, Zusammenarbeit mit Familien und Institutionen 
 
Lebenswelten von Menschen mit Beeinträchtigungen (Bildung, Arbeit, Freizeit, 
Wohnen) 

 

220 
 

60 
 

80 
 

80 

 

Lernbereich III - Handlungsformen und Methoden in der heilpädagogischen Praxis 
 

Musik und Rhythmik 
 
Kreatives Gestalten und Werken 
 
Bewegungserziehung, Psychomotorik und Sport 
 
Spielpädagogik 

 

320 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 

  

Lernbereich IV - Organisation und Qualitätsmanagement in der 
                            heilpädagogischen Arbeit 
 

Anleitung und Organisation 
 
Recht 

160 
 
 

80 
 

80 
 

 

B - Wahlpflichtunterricht mit Teilnahmebestätigung/ Zertifizierung  
 

(nach Angebot der Schule, z. B. Pflege, Basale Stimulation, Gebärdensprache (DGS), 
Anleitung von Praktikanten etc.) 

120  

C – Unterricht in anderen Lernformen 480  

Pflichtstunden insgesamt 1800   
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Anmerkungen: 
  
1) Das Studium entspricht der Rahmenvereinbarung über Fachschulen (KMK-Beschluss Num-

mer 430).  
 
2) In den Unterrichtswochen dürfen pro Semestergruppe wöchentlich insgesamt bis zu 6 Tei-

lungsstunden angesetzt werden.  
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Anlage 2 

 (zu § 17 Absatz 1 Satz 3) 
 

Lernerfolgskontrollen 
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Anlage 2.1 
 

Lernerfolgskontrollen - Vollzeitstudium 
 

   

Anzahl 1) 

mindestens 

davon in 

Lernbereich I: Allgemeine und spezielle Grundlagen 
der Heilpädagogik 

Form A 2) 

mindestens 

Form B 3) 

mindestens 
   

Allgemeine und spezielle Heilpädagogik einschließlich Di-
agnostik, Methodik und Didaktik 

4 1 3 

Psychologie 3 1 2 

Medizin 3 1 2 

Soziologie 3 1 2 
    
Lernbereich II:  Heilpädagogische Konzepte  

Sexualität und Partnerschaft 2 1 1 
Beziehungsgestaltung, Zusammenarbeit mit Familien und 
Institutionen 

3 1 2 

Lebenswelten von Menschen mit Beeinträchtigungen (Bil-
dung, Arbeit, Freizeit, Wohnen) 

3 1 2 

    
Lernbereich III:  Handlungsformen und Methoden in 

der heilpädagogischen Praxis  

Musik und Rhythmik  3 1 2 

Kreatives Gestalten und Werken 3 1 2 

Bewegungserziehung, Psychomotorik und Sport 3 1 2 

Spielpädagogik  3 1 2 

    
Lernbereich IV:  Organisation und Qualitätsmanage-

ment in der heilpädagogischen Arbeit  

Anleitung und Organisation   3 1 2 

Recht  2 1 1 

        Wahlpflichtunterricht 

mit Teilnahmebestätigung / Zertifizierung (nach Angebot 
der Schule, zum Beispiel Pflege, Basale Stimulation, Ge-
bärdensprache (DGS), Anleitung von Praktikanten) 

- - - 

 

1)  Gesamte Anzahl der Lernerfolgskontrollen während der Ausbildung 
2)  Form A:  Lernerfolgskontrollen, die als Klassenarbeiten unter Klausurbedingungen zu erbringen sind 
3)  Form B:  Frei, auch als Kombination schriftlicher, mündlicher, praktischer und sonstiger geeigneter Leistungen  
                   wie Planung, Durchführung und Präsentation von Projekten 
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Anlage 2.2  
 

Lernerfolgskontrollen - Teilzeitstudium 
 

   

Anzahl 1) 

mindestens 

davon in 

Lernbereich I: Allgemeine und spezielle Grundlagen 
der Heilpädagogik 

Form A 2) 

mindestens 

Form B 3) 

mindestens 

   
Allgemeine und spezielle Heilpädagogik einschließlich Di-
agnostik, Methodik und Didaktik 

4 1 3 

Psychologie 3 1 2 

Medizin 2 1 1 

Soziologie 2 1 1 
    
Lernbereich II:  Heilpädagogische Konzepte  

Sexualität und Partnerschaft 1 - 1 
Beziehungsgestaltung, Zusammenarbeit mit Familien und 
Institutionen 

2 1 1 

Lebenswelten von Menschen mit Beeinträchtigungen (Bil-
dung, Arbeit, Freizeit, Wohnen) 

2 1 1 

    
Lernbereich III:  Handlungsformen und Methoden in 

der heilpädagogischen Praxis  

Musik und Rhythmik  2 1 1 

Kreatives Gestalten und Werken 2 - 2 

Bewegungserziehung, Psychomotorik und Sport 2 1 1 

Spielpädagogik  2 - 2 

    
Lernbereich IV:  Organisation und Qualitätsmanage-

ment in der heilpädagogischen Arbeit  

Anleitung und Organisation   2 - 2 

Recht  1 - 1 

        Wahlpflichtunterricht 

mit Teilnahmebestätigung / Zertifizierung (nach Angebot 
der Schule, zum Beispiel Pflege, Basale Stimulation, Ge-
bärdensprache (DGS), Anleitung von Praktikanten) 

- - - 

 

1)  Gesamte Anzahl der Lernerfolgskontrollen während der Ausbildung 
2)  Form A:  Lernerfolgskontrollen, die als Klassenarbeiten unter Klausurbedingungen zu erbringen sind 
3)  Form B:  Frei, auch als Kombination schriftlicher, mündlicher, praktischer und sonstiger geeigneter Leistungen  
                   wie Planung, Durchführung und Präsentation von Projekten 
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Anlage 3 
(zu § 19 Absatz 1 Satz 2) 

 
Bewertungsschlüssel 

 

Note 
erzielte Bewertungseinheiten 

(in %) 

 1  (sehr gut) ≥ 85  

 2  (gut) ≥ 70  

 3  (befriedigend) ≥ 55  

 4  (ausreichend) ≥ 45  

 5  (mangelhaft) ≥ 9  

 6  (ungenügend) < 9  
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Anlage 4 
(zu § 48 Absatz 1) 

 
Berechnung der Endnote eines Faches  

 
 

n: Index für das Semester (n = 1, 2, … , 4) 
Nn: Notendurchschnitt des n-ten Semesters (§ 20 Absatz 1) 
LG: Gesamtleistungsdurchschnitt  

P: Note der schriftlichen Prüfung 

M: Note der mündlichen Prüfung 

D: Prüfungsnotendurchschnitt 

E: Endnote 

 

1. Es ist der Gesamtleistungsdurchschnitt als arithmetisches Mittel aus den Noten-

durchschnitten aller Semester zu bilden: 
 

Vollzeitstudium:  LG = (N1 + N2 + N3) : 3 
Teilzeitstudium:  LG = (N1 + N2 + N3 + N4) : 4 

 

2. Wird ein Fach nicht geprüft, ist die Endnote der auf eine ganze Zahl gerundete Ge-

samtleistungsdurchschnitt: 
 

E = LG 
 

3. Wird ein Fach nur schriftlich geprüft, ist die Endnote das auf eine ganze Zahl gerun-

dete arithmetische Mittel aus dem Gesamtleistungsdurchschnitt und der Note der 

schriftlichen Prüfung:  
 

E = (LG + P) : 2 
 

4. Wird ein Fach nur mündlich geprüft, ist die Endnote das auf eine ganze Zahl gerunde-

te arithmetische Mittel aus dem Gesamtleistungsdurchschnitt und der Note der münd-

lichen Prüfung, wobei der Gesamtleistungsdurchschnitt mit doppeltem Gewicht in die 

Berechnung eingeht: 
 

E = (2LG + M) : 3 
 

5. Wird ein Fach schriftlich und mündlich geprüft, ist zuerst der Prüfungsnotendurch-

schnitt zu ermitteln. Der Prüfungsnotendurchschnitt ist das arithmetische Mittel aus 
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der Note der schriftlichen Prüfung  und der Note der mündlichen Prüfung, wobei die 

Note der schriftlichen Prüfung mit doppeltem Gewicht in die Berechnung eingeht: 
 

D =  (2P + M) : 3 
 

Die Endnote ist das auf eine ganze Zahl gerundete arithmetische Mittel aus dem Ge-

samtleistungsdurchschnitt und dem Prüfungsnotendurchschnitt: 
 

E = (LG + D) : 2 

 

 

Hinweise: 

 

1. Arithmetische Mittel sind auf eine Stelle nach dem Komma ohne Runden zu errech-

nen.  

 

2. Lautet die Nachkommastelle „5“, so gibt beim Runden die Leistungsentwicklung der 

oder des Studierenden in dem betreffenden Fach den Ausschlag. 
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Artikel II 
Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an den staatlichen Fach-

schulen für Sozialpädagogik im Land Berlin 
 

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an den staatlichen Fachschulen für Sozial-

pädagogik im Land Berlin vom 11. Februar 2006 (GVBl. S. 164), die zuletzt durch die Ver-

ordnung vom 23. Juni 2010 (GVBl. S. 353) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 85 wie folgt gefasst: 

 

„§ 85 Übergangsregelung“ 

 

2. § 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

a) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

 

„Darüber hinaus werden im Rahmen des Pflichtunterrichts Profilunterricht (§ 12) und 

in der fachpraktischen Ausbildung im Vollzeitstudium praxisbegleitender Unterricht (§ 

21) erteilt.“ 

 

b) Nach Satz 3  werden folgende Sätze eingefügt: 

 

„Im Teilzeitstudium werden zusätzlich durch Lehrkräfte betreute und durch sie vor- 

und nachbereitete andere Lernformen eingesetzt. Die Lernformen sowie die zeitliche 

Zuordnung zu den Themenfeldern reicht die Fachschule vor der Erstellung des Aus-

bildungsplans (§ 13) zur Genehmigung bei der Schulaufsichtsbehörde ein.“ 

 

3. § 12 wird wie folgt gefasst: 

„§ 12 
Profilunterricht 

 

Profilunterricht dient der Verstärkung des Unterrichts im fachrichtungsbezogenen Lernbe-

reich sowie im Vollzeitstudium auch der Verstärkung des praxisbegleitenden Unterrichts. 

Mindestens 100  Unterrichtsstunden des Profilunterrichts sind für die Vermittlung von 

Kenntnissen und Methoden zur Förderung von Spracherwerb und Sprachentwicklung bei 

Kindern und Jugendlichen vorzusehen. Im Profilunterricht können zusätzliche Themen-

felder und Projekte vorgesehen werden.“ 
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4. In § 13 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „im Vollzeitstudium“ gestrichen und werden 

nach dem Wort „Profilunterrichts“ die Wörter „und der im Teilzeitstudium vorgesehenen 

anderen Lernformen“ eingefügt. 

 

5. § 85 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 85 
Übergangsregelung 

 

Für Studierende, die das Studium vor dem 8. Februar 2015 begonnen und zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen haben, sind die §§ 11 bis 13 und die Anlagen 1.1, 

1.2 und 3.5 in der bis zum Inkrafttreten der Verordnung über die Neuregelung der Studi-

engänge an den staatlichen Fachschulen für Heilpädagogik und zur Änderung der Ver-

ordnung über die Ausbildung und Prüfung an den staatlichen Fachschulen für Sozialpä-

dagogik im Land Berlin vom [einsetzen: Datum und Fundstelle dieser Verordnung] 
geltenden Fassung weiter anzuwenden.“ 

 

6. Die Anlage 1.1 wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Anmerkung 8) wird wie folgt gefasst: 

 

„8)  Im Profilunterricht (Verstärkungsunterricht) für den fachrichtungsbezogenen  

Lernbereich sowie für den praxisbegleitenden Unterricht sind gemäß § 12 Satz 2 

mindestens 100 Unterrichtsstunden für die Vermittlung von Kenntnissen und Me-

thoden zur Förderung von Spracherwerb und Sprachentwicklung  bei Kindern und 

Jugendlichen vorzusehen.“ 

 

b) In Anmerkung 11) wird die Angabe „§ 56 APVO“ durch die Angabe „§ 55“ ersetzt. 

 

c) In den Anmerkungen 12) und 13) wird jeweils die Angabe „§ 56 Abs. 2 APVO“ durch 

die Angabe „§ 55 Absatz 2“ ersetzt. 

  

7. Die Anlage 1.2 wird wie folgt gefasst: 
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APVO-Sozialpädagogik                                        Anlage 1.2 

  
Schulart: Fachschule, Fachbereich Sozialwesen 
Fachrichtung: Sozialpädagogik 
Ausbildung: Teilzeitstudium (3 Jahrgangsstufen/6 Semester) 
Abschluss: Staatlich geprüfte(r) Erzieher/-in 
 
 

   
Unterricht 

 
Gesamtstunden 

 
  
 I. Fachrichtungsübergreifender Unterricht1) 

 

   

    Kommunikation und Gesellschaft2) 

 
300  

 
II. Fachrichtungsbezogener Unterricht1)  

  

  

    Sozialpädagogische Theorie und Praxis3) 

 
400  

    Musisch-kreative Gestaltung / Bewegung und Spiel4) 

 
480   

    Ökologie und Gesundheit5)    
     

130   

    Organisation, Recht und Verwaltung6) 

 
130  

Unterricht in anderen Lernformen7) 480  

III. Profilunterricht8) 480   

Pflichtstunden insgesamt 2400 
 

   
 
Zusatzunterricht (Fachhochschulreife)9) 

 

  

  
Deutsch 
Fremdsprache10)                                                                                                      
Mathematik                                                                                                            
Naturwissenschaften11)  

                                                                                             

                  
80 

120 
120 
80                                                                            

 

 
Zusatzunterricht insgesamt 
                                                                                    

 
400 
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Anmerkungen: 
  
  
1) Es dürfen pro Semestergruppe wöchentlich insgesamt bis zu 2 Teilungsstunden ange-

setzt werden. 
  
2) Die 300 Unterrichtsstunden im Lernbereich Kommunikation und Gesellschaft  
 verteilen sich auf folgende Themenfelder:  
  
 a) Kommunizieren und kooperieren                  80 Ustd 
 b) Sprache als Grundlage menschlicher Entwicklung verstehen und  
  fördern        80 Ustd 
 c) Kulturarbeit leisten                          60 Ustd 
 d) Entwicklung der personalen und gesellschaftlichen Identität von  
  Kindern und Jugendlichen unterstützen und begleiten               80 Ustd 
  
3) Die 400 Unterrichtsstunden im Lernbereich Sozialpädagogische Theorie und Praxis 

verteilen sich auf folgende Themenfelder: 
  
 a) Berufliche Identität und professionelle Perspektiven entwickeln     60 Ustd 
 b) Beobachten, interpretieren, planen und handeln   130 Ustd 
 c) Bilden und Erziehen: Lernwelten von Kindern und Jugendlichen  
      gestalten   60 Ustd 
 d) Pädagogische Konzepte umsetzen und Qualität sichern    60 Ustd 
 e) Kinder und Jugendliche in besonderen Lebenslagen  
  unterstützen                     90 Ustd 
  
4) Die 480 Unterrichtsstunden im Lernbereich  Musisch-kreative  
 Gestaltung/ Bewegung und Spiel verteilen sich auf folgende  
 Themenfelder:   
  
 a) Entwicklung menschlicher Ausdrucksformen anregen, begleiten  
  und anleiten                                                              240 Ustd 
 b) Lebensräume erschließen und gestalten         120 Ustd 
 c) Alltag und besondere Anlässe gestalten       120 Ustd 
  
5) Die 130 Unterrichtstunden im Lernbereich Ökologie und Gesundheit  
 verteilen sich auf folgende Themenfelder:  
  
 a) Natur und Umwelt erfahren und nachhaltig handeln       65 Ustd 
 b) Gesundheit fördern             65 Ustd 
  
 6) Die 130 Unterrichtsstunden im Lernbereich  Organisation, Recht und Verwaltung ver-

teilen sich auf folgende Themenfelder:  
  
 a) Sozialpädagogisches Handeln im Kontext gesellschaftlicher und  
  rechtlicher Rahmenbedingungen konzipieren und gestalten   65 Ustd 
 b) Sozialpädagogische Einrichtungen als Dienstleistungsunternehmen  
  erfassen und entsprechend handeln        65 Ustd 
  
7) Die Aufteilung der 480 Unterrichtsstunden anderer Lernformen erfolgt im Ausbildungs-

plan nach Genehmigung durch die Schulaufsichtsbehörde (§ 11 Absatz 1 Satz 5). 
 
 8) Im Profilunterricht (Verstärkungsunterricht) für den fachrichtungsbezogenen  
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       Lernbereich sind gemäß § 12 Satz 2 mindestens 100 Unterrichtsstunden für die Vermitt-
lung von Kenntnissen und Methoden zur Förderung von Spracherwerb und Sprachent-
wicklung  bei Kindern und Jugendlichen vorzusehen.           

   
  9) Die Aufteilung des Zusatzunterrichts für Studierende, die die Zusatzprüfung zum Erwerb 

der Fachhochschulreife ablegen wollen (§ 55), entspricht der Vereinbarung über den 
Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen (KMK-Beschluss Nummer 
469.1 vom 05.06.1998 in der Fassung vom 09.03.2001). 

    
10) Fremdsprache ist in der Regel Englisch (§ 55 Absatz 2). 
  
11) Das naturwissenschaftliche Fach ist in der Regel Biologie (§ 55 Absatz 2). 
 
 
8. In der Anlage 3.5 wird auf der ersten Seite des Vordrucks nach Satz 2 folgender Satz 

eingefügt: 

 

„Der Abschluss der Fachschule entspricht der Rahmenvereinbarung über Fachschulen 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 7. November 2002 in der jeweils gültigen 

Fassung) und wird von allen Ländern in der Bundesrepublik Deutschland anerkannt.“  

 
 

Artikel III 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am 8. Februar 2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die 

Abschlußprüfung der Staatlichen Fachschule für Heilpädagogik Berlin vom 31. Juli 1992 

(GVBl. S. 246), die zuletzt durch Artikel XIV der Verordnung vom 12. Oktober 2006 (GVBl. S. 

1018) geändert worden ist, außer Kraft. 
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A - Begründung 
 
Allgemeines 
 
Mit dieser Mantelverordnung wird die Verordnung über die Studiengänge an den staatlichen 

Fachschulen für Heilpädagogik im Land Berlin (Heilpädagogikverordnung – HeilpädVO) als 

neue Stammverordnung erlassen (Artikel I) und die Verordnung über die Ausbildung und 

Prüfung an den staatlichen Fachschulen für Sozialpädagogik im Land Berlin (APVO-

Sozialpädagogik) vom 11. Februar 2006 (GVBl. S. 164), die zuletzt durch die Verordnung 

vom 23. Juni 2010 (GVBl. S. 353) geändert worden ist, geändert (Artikel II). 

 

Die HeilpädVO führt die bisher in Verwaltungsvorschriften geregelten Ausbildungsvorschrif-

ten (Ausbildungsordnung) und die in der Verordnung über die Abschlußprüfung der Staatli-

chen Fachschule für Heilpädagogik Berlin vom 31. Juli 1992 (GVBl. S. 246), die zuletzt durch 

Artikel XIV der Verordnung vom 12. Oktober 2006 (GVBl. S. 1018) geändert worden ist, ent-

haltenen Bestimmungen über die Abschlussprüfung in den Studiengängen der Fachrichtung 

Heilpädagogik zusammen und berücksichtigt dabei insbesondere die zwischenzeitlich erfolg-

ten Änderungen des Schulgesetzes (SchulG).  

 

Die Änderungen der APVO-Sozialpädagogik betreffen die Erhöhung des Stundenumfangs im 

berufsbegleitenden Teilzeitstudium durch die Einführung von Profilunterricht und anderen 

betreuten Lernformen, die von Lehrkräften vor- und nachbereitet werden. Hierdurch wird si-

chergestellt, dass der berufsbegleitend erworbene Fachschulabschluss gemäß der Rahmen-

vereinbarung über Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.11.2002 i. 

d. F. vom 25.09.2014) in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland anerkannt wird.     

 

Einzelbegründungen 
 
Zu Artikel I - HeilpädVO 
 
Teil 1 - Studiengänge 
 
Kapitel 1 – Allgemeines (§ 1) 
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§ 1 bestimmt den Geltungsbereich der Verordnung. Diese gilt für die Voll- und Teilzeitstudi-

engänge mit der Fachrichtung Heilpädagogik des Fachbereichs Sozialwesen an den Fach-

schulen im Land Berlin. 

 

 

Kapitel 2 – Ziel, Dauer und Gliederung der Studiengänge (§§ 2 bis 4) 
 
Die Studiengänge dienen der beruflichen Weiterbildung. Sie bauen auf beruflicher Erstaus-

bildung (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2) und Berufserfahrung (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 

3) auf. Die Studiengänge gliedern sich in Semester. Studiengänge können zu Beginn eines 

Schulhalbjahres eingerichtet werden, sie dauern drei Semester im Vollzeitstudium und vier 

Semester im Teilzeitstudium. Zeiten eines Fachhochschulstudiums können nach den Maß-

gaben des § 4 auf die Fachschulausbildung angerechnet werden, wenn die Anrechnung 

fachlich gerechtfertigt ist. Die Fachschulausbildung endet mit einer Abschlussprüfung. Mit 

dem erfolgreichen Abschluss des Studiums wird neben der Berechtigung zum Führen des 

Zusatzes „Staatlich geprüfte/r“ vor der Berufsbezeichnung zugleich die Qualifikation als Fa-

cherzieherin oder Facherzieher für Integration nachgewiesen, was den späteren Einsatz als 

zusätzliche Fachkraft  für die Förderung von Kindern mit Behinderungen in Kindertagesstät-

ten ermöglicht (§ 16 Absatz 4 der Kindertagesförderungsverordnung vom 4. November 2005 

(GVBl. S. 700), die zuletzt durch Verordnung vom 8. Juni 2012 (GVBl. S. 213) geändert wor-

den ist). 

 

Kapitel 3 – Zulassung, Aufnahmeverfahren, Probezeit (§§ 5 bis 10) 
 
Die §§ 5 und 6 regeln in Verbindung mit § 7 die Zulassungsvoraussetzungen für die Auf-

nahme in Voll- und Teilzeitstudiengänge.  

 

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen über die persönliche und gesundheitliche Eignung 

für die Ausübung des Berufs einer Heilpädagogin oder eines Heilpädagogen verfügen. Zur 

Feststellung der persönlichen Eignung für das Vollzeitstudium ist ein erweitertes Führungs-

zeugnis gemäß § 30a des Bundeszentralregistergesetzes vorzulegen (§ 7 Absatz 3 Satz 1 

Nummer 1). Das Führungszeugnis ist erforderlich, weil die Studierenden in der fachprakti-

schen Ausbildung im zweiten Semester ein neunwöchiges Praktikum in Einrichtungen mit 

Kindern und Jugendlichen absolvieren. Gemäß § 22 Absatz 1 Satz 1 sind alle Teile der fach-

praktischen Ausbildung schulische Veranstaltungen. Somit liegt auch die Gesamtverantwor-

tung für das Praktikum bei der Fachschule. Aus diesem Grund fordert die Fachschule das 

erweiterte Führungszeugnis ab. Dass dies nicht erst vor Beginn des Praktikums sondern 
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bereits bei der Aufnahme in den Studiengang erfolgt, soll verhindern, dass Studierende, die 

nicht über die persönliche Eignung verfügen, unnötig das erste Semester durchlaufen. Das 

wäre weder im Interesse der Fachschule noch im Interesse der Betroffenen. Die gesundheit-

liche Eignung für das Vollzeitstudium ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen. Die 

Bewerberinnen und Bewerber für das berufsbegleitende Teilzeitstudium haben die persönli-

che und gesundheitliche Eignung bereits bei Aufnahme des Beschäftigungsverhältnisses 

nachgewiesen, sodass ein gesonderter Nachweis für die Aufnahme in das Studium in der 

Regel nicht erforderlich ist.  

     

Des Weiteren setzt die Zulassung zum Studium den Erwerb der staatlichen Anerkennung als 

Erzieherin oder Erzieher, Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungspfleger, Familienpfle-

gerin oder Familienpfleger oder eine andere Qualifikation voraus, die von der für Gesundheit 

oder der für Jugend zuständigen Senatsverwaltung oder einer diesen Senatsverwaltungen 

jeweils nachgeordneten Behörde anerkannt wurde. Als Berufserfahrung sind einschlägige 

Berufstätigkeiten gefordert, die nach Umfang und Dauer insgesamt mindestens einer einjäh-

rigen Vollzeitbeschäftigung entsprechen. Nach den bisherigen Regelungen betrug die Tätig-

keitsdauer zwei Jahre. Die jetzt erforderliche kürzere Berufserfahrung wird für die Aufnahme 

des Studiums als ausreichend erachtet und führt zu einem größeren Bewerberkreis. Sie ent-

spricht der Mindestdauer gemäß der KMK-Rahmenvereinbarung über Fachschulen.  

 

Die in § 5 Absatz 1 Satz 1 genannten weiteren Voraussetzungen (Wohnsitz, Kenntnisse der 

deutschen Sprache) sind Voraussetzungen, die in den meisten beruflichen Bildungsgängen 

entsprechend gefordert sind.   

 

Absatz 2 regelt, unter welchen Voraussetzungen in begründeten Einzelfällen eine (im Übri-

gen ausgeschlossene) erneute Zulassung zum Studium möglich ist, wenn im ersten Studium 

die Probezeit nicht bestanden wurde oder das Studium vorzeitig endete oder beendet wurde. 

 

Das Teilzeitstudium kann nur berufsbegleitend absolviert werden (§ 6 Nummer 2). In der 

einschlägigen Berufstätigkeit während der Dauer des Studiums erwerben die Studierenden 

die erforderlichen fachpraktischen Kenntnisse für die spätere Tätigkeit als Heilpädagogin 

oder Heilpädagoge. 

 

Tritt im Verlauf des Studiums die gesundheitliche Ungeeignetheit ein oder werden Tatsachen 

bekannt, die der persönlichen Eignung entgegenstehen, ist die Zulassung zum Studium zu 

widerrufen. Darüber hinaus ist im Teilzeitstudium die Zulassung zu widerrufen, wenn die Be-

rufstätigkeit aus selbst zu vertretenden Gründen für eine Dauer von mehr als vier Wochen 
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nicht mehr ausgeübt wird. Der Widerruf und die dabei zu beachtenden Maßgaben sind in § 7 

geregelt.     

 

Das Aufnahmeverfahren  (§ 8) entspricht dem für berufliche Bildungs- und Studiengänge 

üblichen Verfahren. Mit dem Ziel einer besseren Information der Studierenden wurde in § 8 

Absatz 3 bestimmt, über welche wesentlichen Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften diese 

am Beginn ihres Studiums schriftlich und gegen Empfangsbestätigung zu informieren sind.  

 

In Fällen der Bewerberübernachfrage (§ 9) wird an der Fachschule eine Auswahlkommission 

gebildet, die ein Auswahlverfahren nach den Maßgaben des § 57 Absatz 2 SchulG durch-

führt. Zunächst sind bis zu 10 Prozent der Plätze an Bewerberinnen und Bewerber zu verge-

ben, für die die Ablehnung eine besondere Härte darstellen würde. Die Vergabe der übrigen 

Plätze erfolgt nach Eignung. Das Verfahren zur Ermittlung der Eignung legt die Auswahl-

kommission fest. In ihm werden die fachlichen, methodischen und personalen Kompetenzen 

der Bewerberinnen und Bewerber beurteilt. Dabei sind neben den auf den Zeugnissen der 

Berufsabschlüsse nachgewiesenen Leistungen auch Dauer und Umfang der einschlägigen 

Berufstätigkeiten, die über das für die Aufnahme in den Studiengang geforderte Mindestmaß 

hinausgehen, besonders zu berücksichtigen. Sind Bewerberinnen und Bewerber gleich ge-

eignet, gibt die Dauer der Wartezeit (§ 57 Absatz 2 Satz 3 und 4 SchulG) den Ausschlag, 

danach entscheidet das Los. Nicht berücksichtigte Bewerberinnen und Bewerber rücken ent-

sprechend der Rangfolge nach, wenn am Beginn des Studienganges vergebene Plätze nicht 

in Anspruch genommen werden. 

 

Die Vorschrift zur Probezeit (§ 10) umfasst neben den für das Bestehen der Probezeit in be-

ruflichen Bildungs- und Studiengängen üblichen Bestimmungen die Regelung, dass bei an-

sonsten mindestens ausreichenden Leistungen (Semesternoten der Fächer) die Endnote 

„mangelhaft“ in höchstens einem Fach nicht zum Nichtbestehen der Probezeit führt. Ein-

schränkend werden jedoch in den für die Ausbildung wichtigsten Fächern („Allgemeine und 

spezielle Heilpädagogik einschließlich Diagnostik, Didaktik und Methodik“ sowie „Psycholo-

gie“) mindestens ausreichende Leistungen gefordert. 

 

Kapitel 4 – Aufrücken, Wiederholung, Unterbrechen und Verlassen des Studiengangs 
(§§ 11 bis 13) 
 
Mit der Verordnung zur Änderung von Vorschriften für berufliche Schulen im Land Berlin vom 

18. November 2013 (GVBl. S. 598) wurden die Vorschriften über das Aufrücken, die Wieder-

holung der Jahrgangsstufe, die Unterbrechung und das Verlassen des Bildungsganges im 
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Bereich der beruflichen Schulen weitgehend vereinheitlicht. Entsprechende Regelungen 

wurden nunmehr auch in die Heilpädagogikverordnung aufgenommen. Die Studierenden 

rücken nach bestandener Probezeit jeweils zum Beginn eines neuen Schulhalbjahres ohne 

Versetzungsentscheidung in das nächsthöhere Semester auf, sofern nicht bereits feststeht, 

dass die Zulassungsbedingungen zur Abschlussprüfung nicht mehr erfüllt werden können. In 

diesem Fall müssen sie, vorbehaltlich einer abweichenden Entscheidung nach § 11 Absatz 

2, das Semester wiederholen oder den Studiengang verlassen (§ 11 Absatz 1). § 11 Absatz 

3 regelt die freiwillige Wiederholung des Semesters für Fälle, in denen eine erfolgreiche Mit-

arbeit nicht mehr gewährleistet ist. 

      
§ 12 regelt das Unterbrechen des Studiengangs und die Wiederaufnahme. Studierende 

müssen einen wichtigen Grund für die Unterbrechung nachweisen (Absatz 1). Die in Absatz 

1 Satz 2 aufgeführten Gründe sind nicht abschließend. In Fällen, in denen im Teilzeitstudium 

die nach § 6 Nummer 2 geforderte Berufstätigkeit unverschuldet länger als sechs Wochen 

nicht mehr ausgeübt werden kann (z. B. betriebsbedingte Kündigung oder andere betriebs-

bedingte Gründe der Beschäftigungsstelle), ist der Studiengang zu unterbrechen, sofern 

nicht ein Wechsel in das Vollzeitstudium erfolgt (vgl. § 7 Absatz 6 Satz 1). Wann und unter 

welchen Bedingungen die Wiederaufnahme des Studiums erfolgt, bestimmt Absatz 2. Bei 

einer Unterbrechungsdauer von mehr als vier Jahren endet das Schulverhältnis. 

 

Die Regelung über das Verlassen des Studiengangs im Falle eines mehr als fünf Unterrichts-

tage anhaltenden Fernbleibens, ohne die Schule zu informieren (§ 13 Absatz 2), ist keine 

Ordnungsmaßnahme im Sinne des § 63 Absatz 2 Nummer 5 SchulG, sondern dient der Klä-

rung der Frage, wie lange die Schule vom Weiterbestehen des Schulverhältnisses ausgehen 

muss, wenn durch anhaltendes (ununterbrochenes) Fernbleiben, ohne die Schule zu infor-

mieren, angenommen werden kann, dass bei der oder dem Studierenden kein Ausbildungs-

wille mehr besteht. Weisen die Betroffenen unverzüglich nach, dass sie aus von ihnen nicht 

zu vertretenden Gründen an der rechtzeitigen Benachrichtigung der Schule gehindert waren, 

und wird der Wille erklärt, den Studiengang fortzusetzen, wird das Schulverhältnis fortge-

führt. 

 

Kapitel 5 – Gliederung und Formen des Unterrichts (§§ 14 bis 16) 
 

Kapitel 5 bestimmt unter Verweis auf die Anlage 1 (Anlagen 1.1 und 1.2) die Stundenvertei-

lung im Voll- und Teilzeitstudium, beschreibt die verschiedenen Unterrichts- und anderen 

Lernformen und nennt die wesentlichen Inhalte des Gesamtstudienplans.  
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Kapitel 6 –  Lernerfolgskontrollen, Nachteilsausgleich, Bewertung, Zeugnisse 
(§§ 17 bis 20) 
 

In Kapitel 6 werden Bestimmungen über die Arten der Lernerfolgskontrollen (§ 17), die Ge-

währung eines Nachteilsausgleichs für Studierende mit Behinderungen und vergleichbaren 

Beeinträchtigungen (§ 18), die Grundsätze für die Leistungsbewertung (§ 19), das Verfahren 

zur Bildung der Semesternoten sowie die Erteilung der Zeugnisse (§ 20) aufgeführt. Die Vor-

schriften stimmen inhaltlich mit den entsprechenden Vorschriften der anderen Verordnungen 

im Bereich der beruflichen Schulen überein. 

 

Kapitel 7 – Fachpraktische Ausbildung, fachpraktische Tätigkeiten 
 
Abschnitt 1 – Vollzeitstudium (§§ 21 bis 27) 
  

Die fachpraktische Ausbildung im zweiten Semester des Vollzeitstudiums  umfasst einen 

Zeitraum von insgesamt zehn Wochen. Sie beinhaltet ein neunwöchiges Praktikum mit ei-

nem integrierten fachpraktischen Projekt (§ 25)  sowie eine abschließende Woche, in der die 

Studierenden ihre  Projektarbeiten  präsentieren und eine Evaluation aller Ergebnisse erfolgt 

(§ 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6). Während des Praktikums wird wöchentlich auch praxis-

begleitender Unterricht in Form eines praxis- und projektbegleitenden Seminars durchgeführt 

(§ 26), das die im Praktikum gewonnenen Erfahrungen reflektiert und fachtheoretisch aufbe-

reitet und Unterstützung bei der Fertigung der Projektarbeit gibt. Abschnitt 1 regelt darüber 

hinaus insbesondere das Praktikumsziel und die Wahl der Praxisstellen (§ 21), die Pflichten 

der Studierenden in der fachpraktischen Ausbildung (§ 22), die Inhalte und Teile der fach-

praktischen Ausbildung (§ 23), die Praxisberatung durch die Fachschule und Praxisanleitung 

durch die Praktikumsstelle (§ 24) sowie die abschließende Bewertung und die Bedingungen 

für den erfolgreichen Abschluss der fachpraktischen Ausbildung (§ 27). Maßgebend für die 

Gesamtnote der fachpraktischen Ausbildung sind die Beurteilung der Praxisstelle, die Leis-

tungen im praxis- und projektbegleitenden Seminar sowie die Bewertungen der Projektarbeit 

und der Präsentation.  Die fachpraktische Ausbildung schließt erfolgreich ab, wer an mindes-

tens 80 Prozent der fachpraktischen Ausbildung teilgenommen und eine Gesamtnote erzielt 

hat, die nicht schlechter als ausreichend lautet. In begründeten Einzelfällen kann nach den 

Maßgaben des § 27 Absatz 3 Satz 2 die fachpraktische Ausbildung erfolgreich abgeschlos-

sen werden, auch wenn die oder der Studierende an weniger als 80 Prozent der fachprakti-

schen Ausbildung teilgenommen hat. Der erfolgreiche Abschluss der fachpraktischen Ausbil-

dung ist eine Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss des Fachschulstudiums im 

Vollzeitstudium (§ 30 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1). 
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Abschnitt 2 – Teilzeitstudium (§ 28) 
 

Im Teilzeitstudium werden die fachpraktischen Leistungen im Rahmen der während der 

Dauer des Studiums zu leistenden Berufstätigkeit erbracht. Der Nachweis erfolgt am Ende 

des Studiums durch Vorlage einer Beurteilung der Beschäftigungsstelle. 

 

Teil 2 – Abschlussprüfung 
 
Kapitel 1 – Allgemeine Bestimmungen (§§ 29 bis 39) 
 
Der erfolgreiche Abschluss des Studiengangs setzt die erfolgreiche Teilnahme an der Ab-

schlussprüfung voraus (§ 29). 

 

§ 30 führt neben dem Zeitpunkt der Abschlussprüfung (Absatz 1) insbesondere die Zulas-

sungsvoraussetzungen zur Abschlussprüfung auf (Absätze 2 bis 4). Wie in den anderen be-

ruflichen Bildungsgängen erfolgt nunmehr auch an der Fachschule für Heilpädagogik keine 

Zulassung zur Prüfung, wenn die oder der Studierende mehr als drei mündliche Prüfungen 

benötigt, um die Abschlussprüfung bestehen zu können. Absatz 5 regelt die Folgen der 

Nichtzulassung zur Abschlussprüfung, Absatz 6 regelt, unter welchen Voraussetzungen eine 

Zurückstellung von der Prüfung möglich ist. 

 

§ 31 bestimmt die Teile der Abschlussprüfung und die Reihenfolge der Prüfungen (Absatz 1 

und 2) sowie die Prüfungsfächer (Absatz 3 und 4). Eines der zwei schriftlichen Prüfungsfä-

cher können die Studierenden auswählen; die Fachschule gibt drei Fächer zur Auswahl vor.   

 

Die in den §§ 32 bis 39 getroffenen Regelungen sind Standardregelungen für die Prüfungs-

verfahren an den Berliner Schulen.  

 

Kapitel 2 – Schriftliche Prüfungen (§§ 40 bis 42) 
 

Kapitel 2 regelt insbesondere die Erstellung der Prüfungsaufgaben (§ 40), die Prüfungsdau-

er, Prüfungsaufsicht und Zulässigkeit von Hilfsmitteln (§ 41) sowie die Bewertung und Zweit-

bewertung der Prüfungsarbeiten (§ 42). Die Regelungen sind Standardregelungen im Be-

reich der Berliner Schulen. 

 

Kapitel 3 – Mündliche Prüfungen (§§ 43 bis 46) 
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Kapitel 3 enthält die Vorschriften für die Durchführung der mündlichen Prüfungen. Hierzu 

gehören insbesondere die Wahlmöglichkeit von bis zu zwei Fächern durch die zu Prüfenden 

(§ 43), die Entscheidungen der Vorkonferenz über die im Einzelfall durchzuführenden Prü-

fungen (§ 44), die Zuständigkeit für die Erstellung der Prüfungsaufgaben sowie die Anforde-

rungen an die Aufgaben (§ 45) und die Durchführung der mündlichen Prüfungen und Bewer-

tung der Prüfungsleistung durch den Fachausschuss (§ 46). Die Vorschriften für die mündli-

chen Prüfungen entsprechen den Regelungen für mündliche Prüfungen in den anderen Ver-

ordnungen im Bereich der beruflichen Schulen. 

 
Kapitel 4 – Kolloquium (§ 47) 
 
Das Kolloquium findet nicht, wie in den meisten beruflichen Bildungs- und Studiengängen, 

auf der Grundlage einer zu präsentierenden Facharbeit statt. Für das Kolloquium an der 

Fachschule für Heilpädagogik wählen die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer 

vielmehr einen thematischen Schwerpunkt, der geeignet ist, in der Erörterung vor dem Fach-

ausschuss nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die im Studium erworbenen Kenntnisse 

und Fähigkeiten praxisbezogen anzuwenden. Dabei sind die Erfahrungen aus der fachprak-

tischen Ausbildung (Vollzeitstudium) oder der beruflichen Tätigkeit (Teilzeitstudium) einzube-

ziehen. Wie auch in den anderen beruflichen Bildungs- und Studiengängen wird die Leistung 

im  Kolloquium mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 

 

Kapitel 5 – Ergebnis der Abschlussprüfung, Wiederholung, Abschlusszeugnis  
(§§ 48 bis 50) 
 

In einer Schlusskonferenz beschließt der Prüfungsausschuss die Endnoten aller Unterrichts-

fächer und stellt das Bestehen oder Nichtbestehen der Abschlussprüfung gemäß den in § 48 

Absatz 2 genannten Voraussetzungen fest.  

 

§ 49 regelt die Wiederholung einer nicht bestandenen Abschlussprüfung. Wer die nicht be-

standene Abschlussprüfung wiederholen möchte, muss das letzte Semester zum nächst-

möglichen Zeitpunkt wiederholen und alle Semester- und Prüfungsleistungen neu erbringen 

(Absatz 3). Abweichend hiervon können Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer, 

die die Abschlussprüfung allein wegen des Nichtbestehens des Kolloquiums nicht bestanden 

haben, die Abschlussprüfung durch Wiederholung des Kolloquiums wiederholen. Absatz 2 

führt das Nähere (Auflagen und Termin) hierzu aus. 
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§ 50 bestimmt, welche Angaben das Abschlusszeugnis enthalten muss.  

 

Teil 3 – Schlussbestimmungen (§ 51)  
  
Die Bestimmung enthält Übergangsregelungen für Studierende, die ihr Studium vor dem  

1. August 2015 begonnen haben und zum  Ende des Schuljahres 2014/2015 oder später 

abschließen. 
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Anlagen 
 
Die Anlage 1 enthält die Stundentafeln für Vollzeitstudiengänge (Anlage 1.1) und Teilzeitstu-

diengänge (Anlage 1.2).  

 

Die Art, Zuordnung zu den Lernbereichen und Mindestanzahl der durchzuführenden Lerner-

folgskontrollen sind in Anlage 2 aufgeführt. 

 

Der Bewertungsschlüssel in Anlage 3 entspricht dem Bewertungsschlüssel, der mit der be-

reits vorstehend zitierten Verordnung zur Änderung von Vorschriften für berufliche Schulen 

im Land Berlin im Jahr 2013 für die meisten beruflichen Schulen eingeführt wurde, was zur 

weiteren Vereinheitlichung der Bewertungsmaßstäbe im Bereich der beruflichen Schulen 

führt. 

   

Die Berechnung der Endnoten regelt Anlage 4. Endnoten werden aus den Vorleistungen 

(Notendurchschnitte der Fächer in den einzelnen Semestern, Gesamtleistungsdurchschnitt) 

und den Prüfungsnoten gebildet. Mit dem Ziel der gerechteren Leistungsdifferenzierung wer-

den der Notendurchschnitt, der Gesamtleistungsdurchschnitt und die Gesamtprüfungsnote 

auf eine Stelle nach dem Komma errechnet. Erst der Wert für die Endnote wird auf eine gan-

ze Zahl gerundet. 

 
 
Zu Artikel II – APVO-Sozialpädagogik 
 

§§ 11 bis 13 und 85, Anlagen  1.1, 1.2 und 3.5  
 

Die Änderung der APVO-Sozialpädagogik betrifft im Wesentlichen das berufsbegleitende 

Teilzeitstudium. Die Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher in Teilzeitform hat in Berlin 

eine lange Tradition. In kleinem Umfang wurden pro Jahr sogenannte Hilfskräfte der Kinder-

tagesstätten berufsbegleitend zur Erzieherin oder zum Erzieher für den Berliner Arbeitsmarkt 

nachqualifiziert. Die Qualifizierung umfasste einen Umfang von 1.440 Stunden Unterricht. 

Aufgrund der KMK-Rahmenvereinbarung für Fachschulen war die bundesweite Anerkennung 

des Teilzeitstudiums wegen des geringeren, nicht der KMK-Rahmenvereinbarung entspre-

chenden Stundenumfanges nicht gesichert. 
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Seit einigen Jahren ist der Bedarf an ausgebildeten Fachkräften im Bereich der Erzieherin-

nen und Erzieher stark angestiegen. Wegen des seit dem Jahr  2013 bestehenden Rechts-

anspruchs auf einen Kita-Platz haben sich der Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern sowie 

die qualitativen Anforderungen an die Berufstätigkeit und damit auch an das Studium erhöht. 

Der Abschluss an einer Fachschule für Sozialpädagogik ist nach dem Europäi-

schen/Deutschen Qualifikationsrahmen (EQR/DQR) der Niveaustufe 6  zugeordnet. 

 

Die Erhöhung der Stundenzahl im Teilzeitstudium von 1.440 auf die in der KMK-Rahmen-

vereinbarung vorgesehenen 2.400 Stunden trägt der vorgenannten Entwicklung und den 

damit verbundenen höheren fachlichen Anforderungen Rechnung. Auf dem Abschlusszeug-

nis (Anlage 3.5) wird die bundesweite Anerkennung künftig vermerkt. 

 

Der im Teilzeitstudium hinzugekommene fachtheoretische Stundenanteil setzt sich aus Profi-

lunterricht (Verstärkungsunterricht) und anderen von Lehrkräften begleiteten und von ihnen 

vor- und nachbereiteten Lernformen zusammen. Zudem wird jetzt auch im Vollzeitstudium 

der Profilunterricht ausschließlich im fachrichtungsbezogenen Lernbereich sowie in der fach-

praktischen Ausbildung erteilt. Vormals konnte auch im fachrichtungsübergreifenden Lernbe-

reich Profilunterricht durchgeführt werden. Diese Änderung erhöht im Vollzeitstudium den 

Anteil des für die spätere Berufsausübung grundlegenden fachtheoretischen und fachprakti-

schen Unterrichts. 

 

Den Einsatz anderer Lernformen hat die Fachschule vor Beginn des Studienganges im Ge-

samtausbildungsplan zu dokumentieren. Zuvor sind die Formen und die zeitliche Zuordnung 

zu den Lernfeldern bei der Schulaufsichtsbehörde zur Genehmigung einzureichen.   

 

Der neugefasste § 85 enthält eine Übergangsregelung für Studierende, die ihr Studium vor 

dem 8. Februar 2015 begonnen und noch nicht abgeschlossen haben. 

 

In den Anlagen wurden in Anlage 1.1 (Stundentafel Vollzeitstudium) eine Folgeänderung 

sowie redaktionelle Anpassungen vorgenommen und in Anlage 1.2 (Stundentafel Teilzeitstu-

dium) die Stundenumfänge des Profilunterrichts und der anderen Lernformen aufgenommen 

sowie redaktionelle Anpassungen vorgenommen. 

  

Artikel III – Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Verordnung sowie das Außerkrafttreten der bis-

her für die Staatliche Fachschule für Heilpädagogik geltenden Prüfungsverordnung. 
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B - Rechtsgrundlage: 
 
§ 14 Absatz 5, § 34 Absatz 3, § 57 Absatz 3, § 58 Absatz  8, § 59 Absatz 7 und § 60 Absatz 

4 des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 26. März 2014 (GVBl. S. 78) geändert worden ist 

 

C - Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: 
 
Die Rechtsverordnung zieht keine bezifferbaren Auswirkungen auf Privathaushalte nach 

sich; Wirtschaftsunternehmen sind nicht betroffen. 

 

D - Gesamtkosten: 
keine  

 

E - Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg: 
keine 

 

F - Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 
Keine, die Finanzierung erfolgt aus dem jährlich für Einstellungen der beruflichen Schulen 

zur Verfügung gestellten Einstellungskontingent. 

 

 

 

Berlin, den 2. Februar 2015  

 

 

 

 

 

Sandra Scheeres 

Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft 
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Zu Artikel II 
Vergleich der Verordnungstexte 

  

APVO-Sozialpädagogik - alt APO-Sozialpädagogik - neu 

  

Inhaltsübersicht 
 

[…] 

 

§ 85 - Übergangsregelungen 

 

[…] 

 

Inhaltsübersicht 
 

[…] 

 

§ 85 - Übergangsregelung 

 

[…] 

 

§ 11 
Unterricht und Stundentafeln 

 

(1) Die Ausbildung ist in enger Verbindung 

der Lernorte (Fachschule und Praxisstellen) 

zu gestalten. Voll- und Teilzeitstudium ent-

halten fachbezogene und fachübergreifende 

Lernbereiche, die jeweils in Themenfelder 

untergliedert sind. Im Vollzeitstudium werden 

darüber hinaus im Rahmen des Pflichtunter-

richts Profilunterricht (§ 12) und praxisbeglei-

tender Unterricht (§ 21) erteilt. Es gelten die 

Stundentafeln gemäß Anlage 1.1 für das 

Vollzeitstudium und Anlage 1.2 für das Teil-

zeitstudium. 

§ 11 
Unterricht und Stundentafeln 

 

(1) Die Ausbildung ist in enger Verbindung 

der Lernorte (Fachschule und Praxisstellen) 

zu gestalten. Voll- und Teilzeitstudium ent-

halten fachbezogene und fachübergreifende 

Lernbereiche, die jeweils in Themenfelder 

untergliedert sind. Darüber hinaus werden im 

Rahmen des Pflichtunterrichts Profilunter-

richt (§ 12) und in der fachpraktischen Aus-

bildung im Vollzeitstudium praxisbegleiten-

der Unterricht (§ 21) erteilt. Im Teilzeitstudi-

um werden zusätzlich durch Lehrkräfte be-

treute und durch sie vor- und nachbereitete 

andere Lernformen eingesetzt. Die Lernfor-

men sowie die zeitliche Zuordnung zu den 

Themenfeldern reicht die Fachschule vor der 

Erstellung des Ausbildungsplans (§ 13) zur 

Genehmigung bei der Schulaufsichtsbehör-

de ein. Es gelten die Stundentafeln gemäß 

Anlage 1.1 für das Vollzeitstudium und Anla-

ge 1.2 für das Teilzeitstudium.  
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§ 12 
Profilunterricht 

 

Profilunterricht dient der Verstärkung des 

Unterrichts in allen Lernbereichen sowie der 

Verstärkung des praxisbegleitenden Unter-

richts. Die Fachschule entscheidet über die 

Aufteilung des zur Verfügung stehenden 

Stundenvolumens auf die Lernbereiche. Da-

bei müssen mindestens einhundert Stunden 

Profilunterricht auf die fachrichtungsbezoge-

nen Lernbereiche entfallen. Weitere einhun-

dert Stunden sind für die Vermittlung von 

Kenntnissen und Fähigkeiten vorzusehen, 

die dem Erwerb der in § 1 Abs. 1 Satz 2 ge-

nannten Befähigung dienen. Im Profilunter-

richt können zusätzliche Themenfelder und 

Projekte vorgesehen werden.  

 

§ 12 
Profilunterricht 

 

Profilunterricht dient der Verstärkung des 

Unterrichts im fachrichtungsbezogenen 

Lernbereich sowie im Vollzeitstudium auch 

der Verstärkung des praxisbegleitenden Un-

terrichts. Mindestens 100 Unterrichtsstunden 

des Profilunterrichts sind für die Vermittlung 

von Kenntnissen und Methoden zur Förde-

rung von Spracherwerb und Sprachentwick-

lung bei Kindern und Jugendlichen vorzuse-

hen. Im Profilunterricht können zusätzliche 

Themenfelder und Projekte vorgesehen 

werden. 

§ 13 
Ausbildungsplan 

 

(1) Die Fachschule stellt vor Beginn eines 

jeden Studienganges einen Ausbildungsplan 

auf. Dieser hat insbesondere die Aufteilung 

der durch die Stundentafel festgesetzten 

Gesamtstunden aller Lernbereiche und 

Themenfelder auf die einzelnen Semester 

sowie im Vollzeitstudium die Aufteilung des 

Profilunterrichts zu enthalten. Dabei ist eine 

aufeinander abgestimmte Vermittlung der 

Lerninhalte sicherzustellen. Ferner ist zu 

berücksichtigen, dass im ersten und sechs-

ten Semester Unterricht in allen Lernberei-

chen erteilt wird.  

 

§ 13 
Ausbildungsplan 

 

(1) Die Fachschule stellt vor Beginn eines 

jeden Studienganges einen Ausbildungsplan 

auf. Dieser hat insbesondere die Aufteilung 

der durch die Stundentafel festgesetzten 

Gesamtstunden aller Lernbereiche und 

Themenfelder auf die einzelnen Semester 

sowie die Aufteilung des Profilunterrichts und 

der im Teilzeitstudium vorgesehenen ande-

ren Lernformen zu enthalten. Dabei ist eine 

aufeinander abgestimmte Vermittlung der 

Lerninhalte sicherzustellen. Ferner ist zu 

berücksichtigen, dass im ersten und sechs-

ten Semester Unterricht in allen Lernberei-

chen erteilt wird. 

79 
 



 
 

 

§ 85 
Übergangsregelungen 

 

Studierende, die das Fachschulstudium vor 

dem 1. August 2003 begonnen haben, be-

enden die Ausbildung gemäß der Über-

gangsregelung in Nummer 28 Abs. 3 der 

Ausführungsvorschriften über die Ausbildung 

in den staatlichen Fachschulen für Sozialpä-

dagogik vom 2. Dezember 2003 (ABl. 

S. 5150).  

 

§ 85 
Übergangsregelung 

 

Für Studierende, die das Studium vor dem 8. 

Februar 2015 begonnen und zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen haben, 

sind die §§ 11 bis 13 und die Anlagen 1.1, 

1.2 und 3.5 in der bis zum Inkrafttreten der 

Verordnung über die Neuregelung der Stu-

diengänge an den staatlichen Fachschulen 

für Heilpädagogik und zur Änderung der 

Verordnung über die Ausbildung und Prü-

fung an den staatlichen Fachschulen für So-

zialpädagogik im Land Berlin vom [einset-
zen: Datum und Fundstelle dieser Ver-
ordnung] geltenden Fassung weiter anzu-

wenden. 

 

Anlage 1.1 – Stundentafel Vollzeitausbil-

dung (zweite Seite) 

 

[…] 

 

Anmerkungen: 
… 

 
 8) Der Profilunterricht (Verstär-

kungsunterricht) für die fachrich-

tungsbezogenen und fachrich-

tungsübergreifenden Lernberei-

che sowie für den praxisbeglei-

tenden Unterricht (§ 12 APVO) 

verteilt sich wie folgt: 

  a) für die fachrichtungsbezoge-

nen Lernbereiche mindestens 

100 

Ustd 

Anlage 1.1 – Stundentafel Vollzeitausbil-

dung (zweite Seite) 

 

[…] 

 

Anmerkungen: 
… 

 

8) Im Profilunterricht (Verstärkungsunter-

richt) für den fachrichtungsbezogenen  

Lernbereich sowie für den praxisbeglei-

tenden Unterricht sind gemäß § 12 Satz 

2 mindestens 100 Unterrichtsstunden für 

die Vermittlung von Kenntnissen und Me-

thoden zur Förderung von Spracherwerb 

und Sprachentwicklung  bei Kindern und 

Jugendlichen vorzusehen.  

 

80 
 



 
 

 b) für die Vermittlung von Kennt-

nissen und Methoden zur För-

derung von Spracherwerb und 

Sprachentwicklung bei Kindern 

und Jugendlichen (§ 1 Abs. 1 

APVO) mindestens 

100 

Ustd 

 c) variabel 300 

 
[…] 

 
11) Die Aufteilung des Zusatzunterrichts für 

Studierende, die die Zusatzprüfung zum 

Erwerb der Fachhochschulreife ablegen 

wollen (§ 56 APVO) entspricht der Ver-

einbarung über den Erwerb der Fach-

hochschulreife in beruflichen Bildungs-

gängen (KMK-Beschluss Nummer 4691 

vom 05. 6. 1998 i.d.F. vom 9. 3. 2001). 

  

 

12) Fremdsprache ist in der Regel Englisch 

(§ 56 Abs. 2 APVO). 

  

13) Das naturwissenschaftliche Fach ist in 

der Regel Biologie (§ 56 Abs. 2 APVO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

11) Die Aufteilung des Zusatzunterrichts für 

Studierende, die die Zusatzprüfung zum 

Erwerb der Fachhochschulreife ablegen 

wollen (§ 55) entspricht der Vereinba-

rung über den Erwerb der Fachhoch-

schulreife in beruflichen Bildungsgängen 

(KMK-Beschluss Nummer 4691 vom 05. 

06.1998 in der Fassung vom 

09.03.2001). 

  

12) Fremdsprache ist in der Regel Englisch 

(§ 55 Absatz 2). 

  

13) Das naturwissenschaftliche Fach ist in 

der Regel Biologie (§ 55 Absatz 2). 

 

 Anlage 1.2 – Stundentafel Teilzeitausbil-

dung (erste Seite) 

 

(siehe Verordnungstext) 

 

Hinzugekommen sind Unterricht in anderen 

Lernformen (480 UStd) und  Profilunterricht 

(480 UStd). Die übrigen Stundenumfänge 

wurden beibehalten.  
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Anlage 1.2 – Stundentafel Teilzeitausbil-

dung (zweite Seite) 

 

[…] 

 

Anmerkungen: 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Die Aufteilung des Zusatzunterrichts für 

Studierende, die die Zusatzprüfung zum 

Erwerb der Fachhochschulreife ablegen 

wollen (§ 56 APVO) entspricht der Ver-

einbarung über den Erwerb der Fach-

hochschulreife in beruflichen Bildungs-

gängen (KMK-Beschluss Nummer 469.1 

vom 5. 6. 1998 i.d.F. vom 9. 3. 2001). 

 

9) Fremdsprache ist in der Regel Englisch 

(§ 56 Abs. 2 APVO). 

 

10) Das naturwissenschaftliche Fach ist in 

der Regel Biologie (§ 56 Abs. 2 APVO) 

Anlage 1.2 – Stundentafel Teilzeitausbil-

dung (zweite Seite) 

 

[…] 

 
Anmerkungen: 
… 

 

8) Im Profilunterricht (Verstärkungsunter-

richt) für den fachrichtungsbezogenen 

Lernbereich sind gemäß § 12 Satz 2 

mindestens 100 Unterrichtsstunden für 

die Vermittlung von Kenntnissen und Me-

thoden zur Förderung von Spracherwerb 

und Sprachentwicklung  bei Kindern und 

Jugendlichen vorzusehen.           

   

9) Die Aufteilung des Zusatzunterrichts für 

Studierende, die die Zusatzprüfung zum 

Erwerb der Fachhochschulreife ablegen 

wollen (§ 55), entspricht der Vereinba-

rung über den Erwerb der Fachhoch-

schulreife in beruflichen Bildungsgängen 

(KMK-Beschluss Nummer 469.1 vom 

05.06.1998 in der Fassung vom 

09.03.2001). 

   

10) Fremdsprache ist in der Regel Englisch 

(§ 55 Absatz 2). 

  

11) Das naturwissenschaftliche Fach ist in 

der Regel Biologie (§ 55 Absatz 2). 

 

Anlage 3.5 – Abschlusszeugnis der Fach-

schule für Sozialpädagogik (Teilzeitausbil-

dung) 

 

Anlage 3.5 – Abschlusszeugnis der Fach-

schule für Sozialpädagogik (Teilzeitausbil-

dung) 
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Herr / Frau … ist damit berechtigt, die Be-

rufsbezeichnung „Staatlich geprüfte Erziehe-

rin / Staatlich geprüfter Erzieher“ zu führen. 

 

 

 

 

 

 

Dieser Berufsabschluss gilt als „Diplom“ im 

Sinne der EU – Richtlinie 92/51/EWG. 

 

Herr / Frau … ist damit berechtigt, die Be-

rufsbezeichnung „Staatlich geprüfte Erziehe-

rin / Staatlich geprüfter Erzieher“ zu führen. 

Der Abschluss der Fachschule entspricht der 

Rahmenvereinbarung über Fachschulen 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

07.11.2002 in der Fassung vom 25.09.2014) 

und wird von allen Ländern in der Bundesre-

publik Deutschland anerkannt. 

Dieser Berufsabschluss gilt als „Diplom“ im 

Sinne der EU – Richtlinie 92/51/EWG. 
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Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 
 

Schulgesetz 
vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), 

das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. März 2014 (GVBl. S. 78)  geändert worden 

ist 

(Auszug) 

 
§ 14 

Stundentafeln 
 

[...] 

 

(5) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, die Stundentafeln 

durch Rechtsverordnung zu erlassen. Zur Ausgestaltung der Stundentafeln sind darin insbe-

sondere Regelungen zu treffen über  

 
1. den jeweiligen Stundenrahmen aller Unterrichtsfächer, Lernbereiche und Aufgaben-

gebiete oder Lernfelder einschließlich seiner Verbindlichkeit, 

2. den Jahresstundenrahmen, 

3. das Verhältnis von Pflichtunterricht, Wahlpflichtbereich und Wahlangebot, 

4. den Umfang und die Voraussetzungen für Abweichungen von der Stundentafel, 

5. den Anteil und die Formen der Differenzierung des Unterrichts, 

6. den Anteil der Förderangebote für die Eingliederung von Schülerinnen und Schülern 

nichtdeutscher Herkunftssprache. 

7. Für berufliche Schulen können abweichend von Satz 2 Nummer 1 Rahmenstundenta-

feln gebildet werden.  

 

§ 34 
Fachschule 

 
[...] 

 
(3) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über 

die Studiengänge der Fachschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 

 
1. die Dauer und die Aufnahmevoraussetzungen, 
 
2. die Probezeit und die besondere Organisation von Teilzeitformen, 
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3. das Verlassen eines Studiengangs, 
 
4. die Abschlüsse, 
 
5. die Voraussetzungen für den Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und des mittle-

ren Schulabschlusses; dabei können Abweichungen von § 21 Absatz 2 vorgesehen wer-

den, 

 
6. die Voraussetzungen zum Erwerb der Fachhochschulreife in doppelt qualifizierenden 

Bildungsgängen (§ 33). 

 
§ 57 

Aufnahme in die beruflichen Schulen und die Einrichtungen 
des Zweiten Bildungswegs 

 
(1) Für die Aufnahme in Schularten gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe b bis e und 

Nr. 5 ist neben dem Wunsch der Erziehungsberechtigten oder der volljährigen Schülerin oder 

des volljährigen Schülers die Eignung der Schülerin oder des Schülers maßgebend. Über-

steigt die Zahl der Anmeldungen für einen Bildungsgang nach Satz 1 die Aufnahmekapazität, 

wird ein Auswahlverfahren durchgeführt.  

 

(2) Bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber werden zunächst diejenigen bis zur 

Höhe von 10 Prozent der vorhandenen Plätze berücksichtigt, für die die Ablehnung eine be-

sondere Härte darstellen würde. Die verbleibenden Plätze werden nach Eignung vergeben. 

Bei gleicher Eignung werden die Plätze an diejenigen vergeben, die in einem früheren Schul-

jahr wegen fehlender Plätze nicht aufgenommen werden konnten. Über die Rangfolge ent-

scheidet die Dauer der Wartezeit. 

 
(3) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über 

die Aufnahmevoraussetzungen und das Auswahlverfahren durch Rechtsverordnung zu re-

geln.  

 
§ 58 

Lernerfolgskontrollen und Zeugnisse 
 

[...] 

 

(8) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur 

Erteilung von Zeugnissen oder entsprechenden Nachweisen, zu den Beurteilungsgrundsät-
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zen und den Verfahren der Lernerfolgskontrollen einschließlich der Bewertung durch Punkte 

sowie zur Form der Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens durch Rechtsverordnung 

zu regeln. Darin kann vorgesehen werden, dass ein Zeugnis oder ein entsprechender Nach-

weis nur am Ende eines Schuljahres ausgegeben wird.  

 

§ 59 
Aufrücken, Versetzung, Wiederholung, Überspringen, Kurseinstufung 

 
[...] 

 

(4) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten die Jahr-

gangsstufe einmal freiwillig wiederholen oder spätestens im Anschluss an die Aushändigung 

des Halbjahreszeugnisses in die vorhergegangene Jahrgangsstufe zurücktreten, wenn eine 

erfolgreiche Mitarbeit nicht mehr gewährleistet ist. Wer in der Sekundarstufe II das Ziel des 

Bildungsgangs nicht mehr erreichen kann, muss zurücktreten oder den Bildungsgang verlas-

sen. 

 

[...] 

 

(7) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zu 

den Voraussetzungen und dem Verfahren der Versetzung, der Wiederholung, des Rücktritts, 

des Aufrückens, des Überspringens und der Kurseinstufung sowie für den Wechsel von einer 

Schulart in eine andere durch Rechtsverordnung zu regeln. Darin kann für nicht versetzte 

Schülerinnen und Schüler eine Leistungsüberprüfung vorgesehen werden, in der nachzuwei-

sen ist, dass die Leistungsmängel überwunden sind und deshalb eine nachträgliche Verset-

zung gerechtfertigt ist (Nachprüfung). Eine Nachprüfung kann auch zum Erreichen eines 

Abschlusses oder der Berechtigung zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe vorgesehen 

werden.  
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§ 60 
Abschlussprüfungen und Abschlussverfahren, Prüfungen 

für Nichtschülerinnen und Nichtschüler 
 

[...] 

 

(4) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über 

Abschlussprüfungen und Abschlussverfahren sowie über Prüfungen für Nichtschülerinnen 

und Nichtschüler durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere  

 
1. die Zulassungsvoraussetzungen sowie die Einbeziehung von im Unterricht und von au-

ßerhalb des Bildungsgangs erbrachten Leistungen, 

2. die Berufung, Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsausschüsse, 

3. den Zweck der Prüfung, die Prüfungsgebiete und Art und Umfang der Prüfungsanforde-

rungen, 

4. die Bewertungsmaßstäbe und Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung, 

5. schulischen oder im Beruf erbrachten Leistungen von Nichtschülerinnen und Nichtschü-

lern, Erteilung von Prüfungszeugnissen und der damit verbundenen Berechtigungen, 

6. das Prüfungsverfahren einschließlich des Ausschlusses, der Befreiung oder des Abse-

hens von der mündlichen Prüfung, 

7. Versäumnissen, Störungen, Täuschungen oder Leistungsausfällen, 

8. die Folgen des Nichtbestehens der Prüfung und das Verfahren bei der Wiederholung von 

Prüfungen oder Prüfungsteilen, 

9. die Zulassung von Nichtschülerinnen und Nichtschülern zur Prüfung, die Anforderungen 

an die Schulbildung und, soweit es für den Erwerb der gleichwertigen Schulbildung erfor-

derlich ist, die Anforderungen an die Berufsausbildung oder an den Inhalt einer Berufstä-

tigkeit, 

10. die Einrichtung von Prüfungen für Nichtschülerinnen und Nichtschüler zum nachträgli-

chen Erwerb von beruflichen Abschlüssen. 

Für Nichtschülerinnen und Nichtschüler kann für die Zulassung zur Prüfung auch ein Min-

destalter vorgeschrieben werden. 
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Sonderpädagogikverordnung 
- SopädVO - 

Vom 19. Januar 2005 (GVBl. S. 57) 

Zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 2. Oktober. 2014 (GVBl. S. 365) 

(Auszug) 

 

§ 39 
Ausgleichsmaßnahmen 

 

Zum Ausgleich ihrer Erschwernisse sind den Schülerinnen und Schülern mit sonderpädago-

gischem Förderbedarf besondere Hilfsmittel oder methodische Unterstützungsmaßnahmen 

zur Verfügung zu stellen. Besondere Hilfsmittel oder methodische Unterstützungsmaßnah-

men können insbesondere sein:  

1. .eine auf die Behinderung abgestimmte Präsentation der Aufgaben (z.B. Verwendung 

behinderungsspezifisch aufbereiteter Medien, strukturierte Anordnung von Materialien, 

Vergrößerungskopien, tastbare Materialien, Unterstützung der Kommunikation durch den 

Einsatz lautsprachbegleitender Gebärden oder der Deutschen Gebärdensprache, Visua-

lisierung lautsprachlicher Inhalte, Sicherung der sprachlichen Verständlichkeit, Vorlesen 

von Arbeitsaufträgen und Aufgaben, Strukturierung der Texte durch Nummerierung der 

Zeilen), 

2. eine auf die Behinderung abgestimmte Modifizierung der Bearbeitung der Aufgaben 

(mündliche statt schriftliche Bearbeitung der Aufgabe und umgekehrt, Ergänzung mündli-

cher Prüfungsteile durch schriftliche Notizen), 

3. eine auf die Behinderung abgestimmte Zulassung oder Bereitstellung von technischen, 

elektronischen oder behinderungsspezifischen apparativen Hilfen (z.B. Kommunikations-

hilfen wie Computer mit Spracheingabe, Verwendung optischer und elektronischer Hilfs-

mittel), 

4. ein auf die Behinderung abgestimmter Einsatz von unterstützendem Personal (z.B. fach-

gerechte Pflege während der Bearbeitungszeit, Vorlesedienste, Einsatz der jeweils unter-

richtenden Fachlehrkräfte zu Beginn von Prüfungen, um sprachliche Missverständnisse 

auszuschließen, Unterstützung bei der Bereitstellung und Handhabung von Arbeitsmate-

rialien), 

5. auf die Behinderung abgestimmte räumliche Voraussetzungen (z.B. angemessene 

Raumakustik, günstige Lichtverhältnisse, ablenkungsarme Umgebung), 

6. eine auf die Behinderung abgestimmte Gewährung von Zeitzugaben (z.B. Verlängerung 

der Bearbeitungszeit, Gewährung von Sonderterminen, Gewährung individueller zusätzli-

cher Pausen). 
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Sozialberufe-Anerkennungsgesetz  
- SozBAG - 

in der Fassung vom 5. Oktober 2004 (GVBl. S. 443) 

Zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39) 

(Auszug) 

 

§ 1 
Staatliche Anerkennung und Berufsbezeichnung 

  

(1) … 

   

(2) Die staatliche Anerkennung berechtigt zur Führung der Berufsbezeichnung 

  
1.  … 

2.  … 

3. a) „Staatlich anerkannter Kindheitspädagoge“ oder „Staatlich anerkannte Kindheitspä-

dagogin“ (Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe a), 

 b) „Staatlich anerkannter Erzieher“ oder „Staatlich anerkannte Erzieherin“ (Absatz 1 

Nr. 3 Buchstabe b und c), 

4. „Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger“ oder „Staatlich anerkannte Heilerzie-

hungspflegerin“, 

5. „Staatlich anerkannter Familienpfleger“ oder „Staatlich anerkannte Familienpflegerin“, 

6. „Staatlich anerkannter Heilpädagoge“ oder „Staatlich anerkannte Heilpädagogin“. 

  
Hierüber wird eine Urkunde ausgestellt. 

   

(3) Die staatliche Anerkennung wird erteilt: 

   
1. durch die für Jugend zuständige Senatsverwaltung oder eine ihr nachgeordnete Behör-

de für die in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 6 genannten Berufe, 

2. durch die für Gesundheit zuständige Senatsverwaltung oder eine ihr nachgeordnete 

Behörde für die in Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 und 5 genannten Berufe. 
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Bundeszentralregistergesetz 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I S. 

195), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. November 2014 (BGBl. I S. 1802) 

geändert worden ist 

(Auszug) 

 
§ 30 

Antrag 
 

(1) Jeder Person, die das 14. Lebensjahr vollendet hat, wird auf Antrag ein Zeugnis über den 

sie betreffenden Inhalt des Registers erteilt (Führungszeugnis). Hat der Betroffene einen 

gesetzlichen Vertreter, so ist auch dieser antragsberechtigt. Ist der Betroffene geschäftsun-

fähig, so ist nur sein gesetzlicher Vertreter antragsberechtigt. 

 

(2) Wohnt der Antragsteller innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, so ist der An-

trag bei der Meldebehörde zu stellen; sofern der Antragsteller nicht persönlich erscheint, ist 

eine schriftliche Antragstellung mit amtlich oder öffentlich beglaubigter Unterschrift des An-

tragstellers zulässig. Der Antragsteller hat seine Identität und, wenn er als gesetzlicher Ver-

treter handelt, seine Vertretungsmacht nachzuweisen. Der Betroffene und sein gesetzlicher 

Vertreter können sich bei der Antragstellung nicht durch einen Bevollmächtigten vertreten 

lassen. Die Meldebehörde nimmt die Gebühr für das Führungszeugnis entgegen, behält da-

von zwei Fünftel ein und führt den Restbetrag an die Bundeskasse ab. 

 

(3) Wohnt der Antragsteller außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, so kann er 

den Antrag unmittelbar bei der Registerbehörde stellen. Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entspre-

chend. 

 

(4) Die Übersendung des Führungszeugnisses an eine andere Person als den Antragsteller 

ist nicht zulässig. 

 

(5) Wird das Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde beantragt, so ist es der Behör-

de unmittelbar zu übersenden. Die Behörde hat dem Antragsteller auf Verlangen Einsicht in 

das Führungszeugnis zu gewähren. Der Antragsteller kann verlangen, dass das Führungs-

zeugnis, wenn es Eintragungen enthält, zunächst an ein von ihm benanntes Amtsgericht zur 

Einsichtnahme durch ihn übersandt wird. Die Meldebehörde hat den Antragsteller in den Fäl-
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len, in denen der Antrag bei ihr gestellt wird, auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Das Amts-

gericht darf die Einsicht nur dem Antragsteller persönlich gewähren. Nach Einsichtnahme ist 

das Führungszeugnis an die Behörde weiterzuleiten oder, falls der Antragsteller dem wider-

spricht, vom Amtsgericht zu vernichten. 

 

(6) Wohnt der Antragsteller außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, so kann er 

verlangen, dass das Führungszeugnis, wenn es Eintragungen enthält, zunächst an eine von 

ihm benannte amtliche Vertretung der Bundesrepublik Deutschland zur Einsichtnahme durch 

ihn übersandt wird. Absatz 5 Satz 5 und 6 gilt für die amtliche Vertretung der Bundesrepublik 

Deutschland entsprechend 

 
§ 30a 

Antrag auf ein erweitertes Führungszeugnis 
 

(1) Einer Person wird auf Antrag ein erweitertes Führungszeugnis erteilt,  

 

1. wenn die Erteilung in gesetzlichen Bestimmungen unter Bezugnahme auf diese Vor-

schrift vorgesehen ist oder 

 

2. wenn dieses Führungszeugnis benötigt wird für  

 

a) die Prüfung der persönlichen Eignung nach § 72a des Achten Buches Sozialgesetz-

buch – Kinder- und Jugendhilfe –, 

 

b) eine sonstige berufliche oder ehrenamtliche Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung 

oder Ausbildung Minderjähriger oder 

 

c) eine Tätigkeit, die in einer Buchstabe b vergleichbaren Weise geeignet ist, Kontakt zu 

Minderjährigen aufzunehmen. 

 

(2) Wer einen Antrag auf Erteilung eines erweiterten Führungszeugnisses stellt, hat eine 

schriftliche Aufforderung vorzulegen, in der die Person, die das erweiterte Führungszeugnis 

vom Antragsteller verlangt, bestätigt, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen. Im 

Übrigen gilt § 30 entsprechend. 
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Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) 
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - 

Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046, das zuletzt durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 14. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2598) geändert worden ist 

(Auszug) 

 

§ 2 
Behinderung 

 
(1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seeli-

sche Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das 

Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesell-

schaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu 

erwarten ist. 

 

(2) Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Be-

hinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 rechtmäßig im Geltungs-

bereich dieses Gesetzbuches haben. 

 

(3) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen behinderte Menschen mit ei-

nem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30, bei denen die übrigen 

Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die 

Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 73 nicht erlangen oder nicht 

behalten können (gleichgestellte behinderte Menschen). 
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Verwaltungsverfahrensgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), 

 das durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 2827) 

geändert worden ist 

(Auszug) 

 
§ 20 

Ausgeschlossene Personen 
 
(1) In einem Verwaltungsverfahren darf für eine Behörde nicht tätig werden, 

1. wer selbst Beteiligter ist; 

2. wer Angehöriger eines Beteiligten ist; 

3. wer einen Beteiligten kraft Gesetzes oder Vollmacht allgemein oder in diesem Verwal-

tungsverfahren vertritt; 

4. wer Angehöriger einer Person ist, die einen Beteiligten in diesem Verfahren vertritt; 

5. wer bei einem Beteiligten gegen Entgelt beschäftigt ist oder bei ihm als Mitglied  des Vor-

stands, des Aufsichtsrates oder eines gleichartigen Organs tätig ist; dies gilt nicht für den, 

dessen Anstellungskörperschaft Beteiligte ist; 

6. wer außerhalb seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegenheit ein Gutachten abgege-

ben hat oder sonst tätig geworden ist. 

Dem Beteiligten steht gleich, wer durch die Tätigkeit oder durch die Entscheidung einen un-

mittelbaren Vorteil oder Nachteil erlangen kann. Dies gilt nicht, wenn der Vor- oder 

Nachteil nur darauf beruht, dass jemand einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe angehört, 

deren gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt werden. 

 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Wahlen zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit und für die Abberufung 

von ehrenamtlich Tätigen.  

 

(3) Wer nach Absatz 1 ausgeschlossen ist, darf bei Gefahr im Verzug unaufschiebbare Maß-

nahmen treffen. 

 

(4) Hält sich ein Mitglied eines Ausschusses (§ 88) für ausgeschlossen oder bestehen Zwei-

fel, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies dem Vorsitzenden des 

Ausschusses mitzuteilen. Der Ausschuss entscheidet über den Ausschluss. Der Betroffene 

darf an dieser Entscheidung nicht mitwirken. Das ausgeschlossene Mitglied darf bei der wei-

teren Beratung und Beschlussfassung nicht zugegen sein. 
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(5) Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 4 sind: 

1. der Verlobte, 

2. der Ehegatte, 

3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 

4. Geschwister, 

5. Kinder der Geschwister, 

6. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, 

7. Geschwister der Eltern, 

8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher 

Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflege-

kinder).  

Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführten Personen auch dann, wenn in den Fällen der 

Nummern 2, 3 und 6  

1. die die Beziehung begründende Ehe nicht mehr besteht;  

2. in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft durch An-

nahme als Kind erloschen ist; 

3. im Falle der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die Per-

sonen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind. 

 
 

Kindertagesförderungsverordnung 
- VOKitaFöG - 

Vom 4. November 2005 (GVBl. S. 700) 

Zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. 6. 2012 (GVBl. S. 213) 

(Auszug) 

 

§ 16 
Fachpersonal für die Förderung von Kindern mit Behinderungen 

 

(1) … 

(2) … 

(3) … 

 

(4) Zu den Aufgaben des zusätzlichen Fachpersonals gehört die Unterstützung des Integra-

tionsprozesses der einzelnen Kinder einschließlich der mit der Integration verbundenen Ko-

ordinationsaufgaben innerhalb und außerhalb der Einrichtung. Die eingesetzte Fachkraft soll 
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über eine der folgenden Qualifikationen verfügen oder sich in Weiterbildung zum Erwerb ei-

ner solchen befinden:  

1. Staatlich anerkannter Heilpädagoge oder staatlich anerkannte Heilpädagogin, 

2. andere gleichwertige Ausbildungen oder 

3. eine sonstige von der für Jugend zuständigen Senatsverwaltung anerkannte Zusatzquali-

fikation für die Arbeit mit behinderten Kindern. 

 

(5)  …  
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